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Landkreis Diepholz 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz vom 14.08.2013 
Aktenzeichen 66.85 12 

 
Der Landkreis Diepholz, Fachdienst Umwelt und Straße, Niedersachsenstraße 2, 49356 Diepholz, 
beabsichtigt, die Fahrbahn der Kreisstraße 138 (K 138) im Abschnitt 10 von Station 0 bis Station 2660 
in der Gemeinde Asendorf, Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, zu verbreitern bzw. auszubauen. 
 
Das Vorhaben unterliegt gemäß § 5 Absatz 1 in Verbindung mit Nr. 5 der Anlage 1 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) der allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalles. 
 
Die Planfeststellungsbehörde des Landkreises Diepholz hat eine überschlägige Prüfung vorgenom-
men und festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Nach § 6 NUVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrage 
Fröhling 
 
 

Ergebnis des Raumordnungsverfahrens (ROV) für einen Torfabbau 
im Borsteler Moor, Gemeinde Borstel 

 
Die Fa. Meiners GmbH & Co. KG plant innerhalb des Naturschutzgebietes Borsteler Moor in der Ge-
meinde Borstel (Samtgemeinde Siedenburg) auf einer Fläche von ca. 154 ha Torfabbau zu betreiben. 
Die Untere Landesplanungsbehörde des Landkreises Diepholz hat für das Vorhaben ein Raumord-
nungsverfahren (ROV) durchgeführt um die Raumverträglichkeit bewerten zu können. Als Ergebnis 
hat der Landkreis Diepholz festgestellt, dass das Vorhaben unter bestimmten Maßgaben raumverträg-
lich ist. 
 
Das Ergebnis ist in einer „Landesplanerischen Feststellung“ zusammengefasst. 
 
Die Landesplanerische Feststellung liegt gem. § 11 Abs. 3 Niedersächsisches Raumordnungsgesetz 
(NROG) für einen Monat vom 28.08. bis 30.09.2013 im Rathaus der Samtgemeinde Siedenburg sowie 
im Kreishaus in Diepholz öffentlich aus. 
 
Darüber hinaus veröffentlicht der Landkreis die Landesplanerische Feststellung im Internet unter 
www.diepholz.de - Bauen & Umwelt - Regionalplanung 
 
 
 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Diepholz und dem Kreis 
Minden-Lübbecke über eine abfallwirtschaftliche Kooperation  

 
Die Bezirksregierung Detmold hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis 
Diepholz und dem Kreis Minden-Lübbecke über eine abfallwirtschaftliche Kooperation und die Ge-
nehmigung in dem am 29.07.2013 ausgegebenen Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold (Nr. 
31) bekannt gemacht. 
 
Gem. § 24 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) zuletzt geändert durch 
Art. 3 Fünftes Änderungsgesetz vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) wird hiermit auf die Veröf-
fentlichung hingewiesen. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrag 
Zender 
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Stadt Diepholz 
 

Satzung 
über die Verlängerung der Veränderungssperre für den Bereich des 

Bebauungsplanes Nr. 84 "Müntepark" 
 

Aufgrund der §§ 14, 16, 17 Absatz 1 Satz 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I. S.2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. 
Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Nds. Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 7 
des Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 589), hat der Rat der Stadt Diepholz am 13.06.2013 
folgende Satzung beschlossen: 
 

 § 1 
Verlängerung der Veränderungssperre 

Die Geltungsdauer der bestehenden Satzung über eine Veränderungssperre für den Bereich des Be-
bauungsplanes Nr. 84 "Müntepark" vom 30.09.2010 (Amtsblatt Landkreis Diepholz, Nr. 14/2010), ver-
längert durch Satzung vom 15.06.2012 wird um ein weiteres Jahr verlängert. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit der für 
den Geltungsbereich dieser Satzung aufzustellende Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden ist, 
spätestens jedoch nach Ablauf eines Jahres. Auf diese Frist ist der seit der Zustellung der ersten Zu-
rückstellung eines Baugesuches nach § 15 (1) BauGB abgelaufene Zeitraum anzurechnen. 
 

Hinweise 
 

Die Satzung über die Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungssperre mit Satzungstext und 
Lageplan kann während der üblichen Dienststunden bei der Stadt Diepholz, Rathausmarkt 1, 49356 
Diepholz, in Zimmer 313 eingesehen werden. Jedermann kann die Verlängerung der Veränderungs-
sperre einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 18 (2) S. 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre gem. § 18 
BauGB und die Vorschriften des § 18 (3) BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche 
bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 
Ist die Satzung gem. § 10 (2) NKomVG unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in 
diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen, 
so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Verkündung 
der Satzung gegenüber der Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift 
und die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung oder die Verkündung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Diepholz, den 14.06.2013 
gez. Dr. Th. Schulze 
Bürgermeister 
 
 

Stadt Twistringen 
 
Bauleitplanung der Stadt Twistringen; 
hier: 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Twistringen für den Bereich 

Borwede in der Ortschaft Heiligenloh 
 
Der Landkreis Diepholz hat die vom Rat der Stadt Twistringen in seiner öffentlichen Sitzung am 
20.12.2012 beschlossene 6. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich Borwede in der 
Ortschaft Heiligenloh der Stadt Twistringen mit Verfügung vom 14.08.2013 mit dem Aktenzeichen 63 
DH 01543/2013/82 nach § 6 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
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Der räumliche Geltungsbereich der 6. Änderung des ist in dem nachstehenden Kartenauszug unter-
brochen schwarz umrandet dargestellt. 
 

 

 

Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung wird die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wirksam. 
 
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung einschließlich des Umweltberichts und 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 BauGB wird im Rathaus der Stadt Twistringen – 
Fachbereich Entwicklung und Ordnung -, Lindenstraße 14, 27239  Twistringen zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. Während der Dienststunden sowie zusätzlich nach Vereinbarung kann jedermann die 
Unterlagen einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

 
Hinweise: 
Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
 

1. eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 

beim Zustandekommen dieser 6. Änderung des Flächennutzungsplanes unbeachtlich sind, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Twistringen 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.  
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
durch diesen Bauleitplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Twistringen, den 22.08.2013 
Stadt Twistringen 
Der Bürgermeister 
gez. K. Meyer 
 
 

Gemeinde Wagenfeld 
 

23. Satzung zur Änderung der Satzung 
 über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen 

 für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wagenfeld 
(Abwasserabgabensatzung) 

 
Aufgrund der §§ 10,11, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes 
(NKomVG), der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und des 
§ 6 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (Nds. AG AbwAG) in 
der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Wagenfeld in seiner Sitzung am 22.08.2013 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Die Abwasserabgabensatzung der Gemeinde Wagenfeld vom 26.08.1997 in der zur Zeit geltenden 
Fassung wird wie folgt geändert: 
 
a) § 13 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

Es werden die Werte 
 
X =  0,3566 geändert in    0,3387 und 
y =  0,6434 geändert in    0,6613. 
 
Die Abwassergebühr pro Kubikmeter beträgt jedoch mindestens den in § 12 Abs. 1 festgesetzten 
Betrag. 

 
b) In § 14 Abs. 1 werden die Prozentsätze  

39,93 geändert in 44,08 und 
60,07 geändert in 55,92. 
 

§ 2 
Diese Satzung tritt am 01. Oktober 2013 in Kraft. 
 
Wagenfeld, den 23.08.2013 
Falldorf  
Bürgermeister 
 
 

Samtgemeinde Barnstorf 
Gemeinde Drentwede 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Drentwede 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemein-
de Drentwede in der Sitzung am 04.06.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 893.800 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 893.800 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 800.300 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 785.900 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.800 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 800.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 788.700 Euro. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 120.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 390 v.H. 
 
Drentwede, den 05.06.2013 
Lübbers 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan 2013 liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 03.09.2013 bis zum 
11.09.2013 im Rathaus der Samtgemeinde Barnstorf, Am Markt 4, 49406 Barnstorf, Zimmer 23, wäh-
rend der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Barnstorf, den 16.08.2013 
Lübbers 
Gemeindedirektor 
 
 

Satzung 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

in der Gemeinde Drentwede 
 
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBI. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 
2011 (BGBI. I S. 1509) in Verbindung mit §§ 10, 58 Abs. 1 Nr. 5 und 111 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.12.2010 
(Nds.GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17.11.2011 (Nds.GVBI. S. 
422), hat der Rat der Gemeinde Drentwede in der Sitzung am 04.06.2013 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Erhebung des Erschließungsbeitrages 

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen erhebt die Ge-
meinde Drentwede entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches Erschließungsbeiträge nach 
Maßgabe dieser Sitzung.  
 

§ 2 
Art der Erschließungsanlagen 

Erschließungsanlagen sind: 
 
1. Die zum Anbau bestimmten oder die für entsprechend den baurechtlichen Vorschriften ge-

werblich zu nutzenden Flächen erforderlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze; 
 
2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahr-                    
 baren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwege);  
 
3. Die zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sammelstraßen; 
 
4. öffentliche Parkflächen für Fahrzeuge aller Art sowie Grünanlagen mit Ausnahme von Kinder-

spielplätzen, soweit sie Bestandteil der in den Nummern 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen 
oder nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung 
notwendig sind; 

 
5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen  i.S.  des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschließungsanlagen 
sind. 

 
§ 3 

Umfang der Erschließungsanlage 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für 
 

1. Straßen und Wege zur Erschließung von Grundstücken in Baugebieten (Anlagen nach 
§ 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) bis zu einer Breite von 18 m, wenn sie beidseitig zum Anbau 
bestimmt sind; 

 
2. Straßen, Wege und öffentliche Plätze zur Erschließung von Grundstücken in Baugebieten 

(Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) bis zu einer Breite von 12 m, wenn sie einseitig 
zum Anbau bestimmt sind; 

 
3. Fußwege und Wohnwege (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) bis zu einer Breite 

von 5 m; 
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4. Sammelstraßen (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu einer Breite von 27 m; 
 

5. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie zu Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. 1, 2 und 4 
gehören bis zu einer Breite von 5 m und bei Anlagen nach Nr. 3 bis zu einer Breite von 
2 m; 

 
6. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. 1 bis 4 genannten 

Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete 
zu deren Erschließung notwendig sind, bis zu 20 v.H. der Summe der Grundstücksflächen 
der durch sie erschlossenen Grundstücke; 

 
7.   Der Umfang der Anlagen nach § 2 Ziffer 5 wird durch eine ergänzende  Satzung im Einzel- 
      fall geregelt.  

 
(2) Die in Absatz 1 Nr. 1,2 und 4 genannten Breiten umfassen Fahr- und Standspuren, Moped-, 

Rad- und Gehwege, Schrammborde und Sicherheitsstreifen, nicht dagegen eventuelle Park-
flächen und Grünanlagen.  

 
(3) Die in Absatz 1 Nr. 3 genannte Breite umfasst nicht eventuelle Grünanlagen.  
 
(4) Die in Absatz 1 genannten Breiten sind die Durchschnittsbreiten; sie werden ermittelt, indem 

die Fläche der gesamten Erschließungsanlage durch die Länge der Anlagenachse geteilt wird.  
 
(5) Die in Absatz 1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den Erschließungsanlagen gehören-

den zu ihrer Herstellung notwendigen Böschungen und Stützmauern sowie die Fahrbahnen 
der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in der Breite ihrer anschließen-
den freien Strecken. 

 
(6) Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstücke im Sinne von Absatz 1 unterschiedliche Brei-

ten, so ist der Aufwand für die größte Breite beitragsfähig.  
 
(7) Endet eine Straße mit einem Wendehammer, so vergrößern sich die in Abs. 1 genannten Brei-

ten für den Bereich des Wendehammers um 50 v.H., mindestens aber um 8 m.  
 

§ 4 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

1. Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die Kosten für: 
 
 a)  den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen, 
  
 b)  die Freilegung, 
 
 c)  die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des Unter- 
      baues, der Befestigung der Oberfläche sowie notwendige Erhöhungen oder     
      Vertiefungen, 
 
 d)  die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine, 
 
 e)  die Radfahrwege mit Schutzstreifen, 
 
             f)   die Bürgersteige,  
 
 g)  die Beleuchtungseinrichtungen, 
 
 h)  die Entwässerung der Erschließungsanlage, 
 
 i)   die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern,  
 
 j)   den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
 
 k)  die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 
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 l)   die erstmalige Herstellung von Parkflächen,  
 
           m)   die Herrichtung von Grünanlagen, 
 
            n)   Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen Schall und Umwelteinwirkung 

     i.S. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes.  
2. Der beitragsfähige Erschließungsaufwand umfasst auch 
 

a)  den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten   
     Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung, 
 
b)  diejenigen Kosten, die für Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten klassifizierter  
     Straßen (Bundesfernstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen) insoweit  
     entstehen, als sie gegenüber ihren anschließenden freien Strecken breiter  
     hergestellt werden.   

 
3. Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen gehört im Falle einer er- 
    schließungsbeitragspflichtigen Zuteilung i.S. des § 57 S. 4 BauGB und  des § 58 Abs. 1 S.1 BauGB 
    auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 BauGB.  
 
4. Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt. 
    .   

§ 5 
Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzelne Erschließungsanlage oder für be-
stimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermittelt werden. Für mehrere Erschließungsanlagen, 
die zur Erschließung von Grundstücken eine Einheit bilden, kann der Erschließungsaufwand insge-
samt ermittelt werden.  
 

§ 6 
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Gemeinde 10 v.H. 
 

§ 7  
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

1. Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteiles der Gemeinde (§6)  
    auf die durch die einzelne Erschließungsanlage oder im Falle der zusammengefassten Aufwandser- 
    mittlung durch die eine Erschließungseinheit bildenden Erschließungsanlagen erschlossenen   
    Grundstücke unter Berücksichtigung der nachfolgenden Absätze nach dem Verhältnis verteilt, in  
    dem die Grundstücksflächen zueinander stehen.  
 
2. Als Grundstücksfläche gilt: 
 

a)  bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die ge- 
     gesamte Fläche, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche  
     oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 
 
b)  bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausrei- 
     chen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin  
     bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 
 
c)  bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die nicht unter  
     lit. e) fallen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Flä- 
     che zwischen der Erschließungsanlage und einer im Abstand von 50 m da- 
     zu verlaufenden Parallelen; bei Grundstücken, die nicht an die Erschließ- 
     ungsanlage angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück gehör- 
     enden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der Erschließ- 
     ungsanlage zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand von 50 m  
     verlaufenden Parallelen;  
 
d)  bei Grundstücken, die über die sich nach lit. a) – c) ergebenden Grenzen 
     hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Er- 
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     schließungsanlage bzw. im Fall von Buchst. c) der der Erschließungsan- 
     lage zugewandten Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die in der 
     Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nut- 
     zung entspricht; 

 
e)  bei Grundstücken, die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in ver- 
     gleichbarer Weise (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerklein- 
     gärten) nutzbar sind oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts- 
     teiles so genutzt werden, die Gesamtfläche des Grundstücks.  

 
3. Bei den in Absatz. 2 lit. e) genannten Grundstücken wird nur die Grundstücksfläche nach Absatz 2  
    berücksichtigt.    
 
    Bei bebauten oder bebaubaren und bei gewerblich genutzten oder gewerblich  nutzbaren Grund- 
    stücken wird die nach Absatz 2 festgestellte Grundstücksfläche  mit einem Nutzungsfaktor verviel- 
    fältigt, der im Einzelnen für 
 
  ein Vollgeschoss   1,00 
  zwei Vollgeschosse   1,25 
  drei Vollgeschosse   1,50 
  vier und mehr Vollgeschosse  1,75  
 
    beträgt. 
 
    Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse   
    sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerkes nicht feststellbar, werden je  
    angefangene 2,30 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet.  
 
4. Die nach Absatz 2 und Absatz 3 ermittelte Grundstücksfläche wird vervielfacht.  
 

a)  mit 0,5, wenn das Grundstück nur in einer der baulichen oder gewerblichen     
     Nutzung vergleichbaren Weise (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder,  
     Dauerkleingärten) nutzbar ist oder innerhalb des im Zusammenhang be- 
     bauten Ortsteils so genutzt wird;  
 
b)  mit 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden 
     (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes 
     (3, § 4 und § 4a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebiet- 
     es (§ 6 BauNVO) oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb  
     des Bebauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in  
     einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-, 
     Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird; 
 
c) mit 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlichen bestehenden (§ 34 

BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), 
Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt; 

 
d) mit 2,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 

BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Industriegebietes (§ 9 
BauNVO) liegt;  

 
e)   die vorstehende Regelung zu lit. b) -. d) gilt nicht für die Abrechnung von selbst- 
      ständigen Grünanlagen.   

 
5. Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3 Satz 2 gilt 
 
 a)  soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige 
      Zahl der Vollgeschosse; 
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 b)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse 
      nicht festgesetzt ist, sondern nur eine Baumassenzahl angegeben ist, als  
      Zahl der Vollgeschosse die durch 2,8 geteilte Baumassenzahl auf ganze 
      Zahlen aufgerundet;  
 
 c)  bei Grundstücken auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden 
                  dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss; 
 
 d)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne  
      Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss; 
 
 e)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Be- 
      bauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen; 
 
 f)  die Zahl der tatsächlichen Vollgeschosse, wenn aufgrund von Ausnahmen  
     oder Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach lit. a) – e) überschritten 
     wird; 
 
 g)  soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan die Zahl 
      der Vollgeschosse bzw. die Baumassenzahl nicht bestimmt sind, bei be- 
      bauten Grundstücken die Zahl der tatsächlichen vorhandenen, bei unbe- 
      bauten, jedoch bebaubaren Grundstücken, die überwiegende Zahl der vor- 
      handenen Vollgeschosse auf den in der näheren Umgebung gelegenen  
      Grundstücken.  
 
      Dabei gelten bei industriell genutzten oder industriell nutzbaren Grund- 
      stücken, die bebaut oder bebaubar sind, je angefangene 2,80 m tatsäch- 
      liche oder zulässige Gebäudehöhe als ein Vollgeschoss; 
 
 h)  bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, wird das 
      Kirchengebäude als eingeschossige Gebäude behandelt.  

 
§ 8 

Grundstücke an mehreren Erschließungsanlagen 
1.  Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige Erschließungsanlagen i.S. von  § 127 Abs. 2 Nr. 1  
     und 3 BauGB erschlossen werden, sind zu jeder Erschließungsanlage beitragspflichtig.  
 
2. Bei solchen Grundstücken wird – sofern sie nicht i.S. von § 7 Abs. 4 lit. b) nutzbar  sind oder ge- 
    nutzt werden – die nach § 7 Abs. 2 bzw. 3 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Abs. 1 zu be- 
    rücksichtigende Grundstücksfläche zu jeder der beitragsfähigen Erschließungsanlagen nur zu 3/5 in  
    Ansatz gebracht. Ist die nach § 7 Abs. 2 bzw. 3 festgesetzte Grundstücksfläche größer als 900 m²,  
    so beschränkt  sich diese Regelung auf eine Teilfläche von 900 m².   
 
3. Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsan- 
    lage i.S. von § 127 Abs. 2 Nr. 1 und 3 BauGB erhoben wird und Beiträge für weitere Anlagen weder   
    nach geltenden noch nach vergleichbaren  früheren Rechtsvorschriften erhoben worden sind oder  
    erhoben werden dürfen.  
 
4. Werden Grundstücke durch Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) mehrfach erschlossen, so  
    wird die nach § 7 Ziff. 3 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Ziff. 1 zu berücksichtigende   
    Grundstücksfläche bei der Abrechnung jeder Grünanlage nur zu 3/5 in Ansatz gebracht, wenn Bei- 
    träge für weitere Anlagen erhoben  worden sind oder erhoben werden dürfen.    
 
5. Grenzt ein Grundstück sowohl an eine Erschließungsanlage i.S. von § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB als  
    auch an einen Wohnweg (§127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) und ist es deshalb zu beiden Erschließungs- 
    anlagen beitragspflichtig, so wird bei der Abrechnung des Wohnweges die nach § 7 Ziff. 3 ermittelte  
    und bei der Verteilung nach §  7 Ziff. 1 zu berücksichtigende Grundstücksfläche nur zu ½ in Ansatz  
    gebracht.    
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§ 9 

Kostenspaltung 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Erschließungsbeitrag erhoben werden für 
 
a)  den Erwerb der Erschließungsflächen, 
 
b)  die Freilegung der Erschließungsflächen, 
 
c)  die Herstellung der Straßen und Wege ohne Moped-, Rad- und Gehwege sowie  
     ohne Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen, 
 
d)  die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen, 
e)  die Herstellung der Mopedwege oder eines von ihnen, 
 
f)   die Herstellung der Radwege mit Schutzstreifen oder eines von ihnen, 
 
g)  die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen, 
 
h)  die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen, 
 
i)   die Herstellung der Parkflächen, 
  
k)  die Herstellung der Grünanlagen. 
 

§ 10 
Merkmale der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen 

1. Straßen, Wege und Plätze, Fußwege und Wohnwege sowie Sammelstraßen (Anlagen nach § 127 
    Abs. 2 Nr. 1-3 BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn 
 

a) sie an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße geschlossen sind, 
 
b) die Gemeinde Eigentümerin ihrer Fläche ist, 

 
c) die Beleuchtungs- und Entwässerungseinrichtungen vorhanden sind. 

 
2. Dabei sind hergestellt 
 

a) die Fahrbahn, wenn sie einen Unterbau und eine Decke aus Asphalt, Teer, 
Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise aufweist oder 
in hergebrachter Weise fachgerecht erstellt wird, 

   
b) die Bürgersteige, wenn sie eine Abgrenzung gegen die Fahrbahn und eine Be- 

festigung mit Platten, Pflaster, Teer, Beton oder einem ähnlichen Material  neu- 
zeitlicher Bauweise erhalten haben, wobei bei einfachen Wohnwegen auf die 
Anlegung erhöhter Bürgersteige oder deren Befestigung verzichtet werden kann, 

 
c) die Fußwege und Wohnwege, wenn sie eine Befestigung mit Platten, Pflaster, 

Asphalt, Teer, Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise erhal- 
ten haben,  

 
d) die Entwässerungsanlage, wenn die Straßenrinnen, die zur Aufnahme des 

Wassers erforderlichen Leitungen sowie die Abschlüsse an bereits bestehen- 
de Entwässerungseinrichtungen gebaut sind, 

 
e) die Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe der Anlage und den ört- 

lichen Verhältnissen angepasste Anzahl von Beleuchtungskörper hergestellt ist. 
 
3. Park- und Grünflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Verbindung zum  öffentlichen Stra- 
    ßennetz haben, die Gemeinde Eigentümerin ihrer Fläche ist und  
 

a) die Parkflächen, die in Abs. 2 Buchst. a), d), und e) aufgeführten Herstellungs- 
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merkmale aufweisen,  
 

b) die Grünflächen gärtnerisch gestaltet sind.  
 
4. Die Merkmale der endgültigen Herstellung für die erstmalige Herstellung von verkehrsberuhigten  
    Wohnstraßen werden durch eine ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt.  
 
5. Durch Sondersatzungen können im Einzellfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale einer  
    Erschließungsanlage abweichend von den Abs. 1-3 festgelegt werden.   
 

§ 11 
Immissionsschutzanlagen 

Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen gemäß § 2 Abs. 5 werden durch eine ergänzen-
de Satzung im Einzelfall geregelt. 

§ 12 
Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag 

1. Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht in vollem Umfang entstanden ist, kann  
    die Gemeinde Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag verlangen, wenn ein Bauvorhaben  
    auf dem Grundstück genehmigt wird oder wenn mit der Herstellung der Erschließungsanlage be- 
    gonnen worden ist.  
 
2. Die Vorausleistung soll 80 % der voraussichtlichen Höhe des Erschließungsbeitrages nicht über- 
    steigen. Sie lässt das Recht der Gemeinde auf Erhebung des Erschließungsbeitrages nach seiner  
    Entstehung unberührt uns ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der  
    Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.   
 
    Die Vorausleistung wird durch Vorausleistungsbescheid erhoben.  
 

§ 13 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag ver-
einbart werden.  
 
Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die endgültige Herstellung der Erschließungsanla-
ge entstehende Erschließungsaufwand anhand der Kosten für vergleichbare Erschließungsanlagen zu 
ermitteln und nach Maßgabe des § 7 auf die durch die Erschließungsanlage erschlossenen Grundstü-
cke zu verteilen.  
 
Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.  
 

§ 14 
Billigkeitsregelung 

Stellt die Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen im Einzelfall eine unbillige Härte dar, so können 
die Beiträge gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden. Über Ermäßigung, Nieder-
schlagung und Erlass entscheidet der Rat der Gemeinde Drentwede.  
 

§ 15 
Inkrafttreten 

Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen tritt am 01. Oktober 2013 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 10.11.1987 außer Kraft.        
 
Drentwede, den 26.08.2013   
Der Gemeindedirektor   
In Vertretung   
gez. Moss     
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Gemeinde Eydelstedt 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Eydelstedt 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemein-
de Eydelstedt in der Sitzung am 19.06.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.771.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.771.200 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.745.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.666.800 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22.700 Euro 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 49.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.768.600 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.715.800 Euro. 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 Euro festgesetzt. 
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§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer

 350 v.H. 
 
Barnstorf, den 20.06.2013 
Lübbers 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan 2013 liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 03.09.2013 bis zum 
11.09.2013 im Rathaus der Samtgemeinde Barnstorf, Am Markt 4, 49406 Barnstorf, Zimmer 23, wäh-
rend der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Barnstorf, den 29.07.2013 
Lübbers 
Gemeindedirektor 
 
 

Satzung 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

in der Gemeinde Eydelstedt 
 
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBI. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 
(BGBI. I S. 1509) in Verbindung mit §§ 10, 58 Abs. 1 Nr. 5 und 111 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17.11.2011 (Nds.GVBI. S. 422), 
hat der Rat der Gemeinde Eydelstedt in der Sitzung am 19.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Erhebung des Erschließungsbeitrages  

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen erhebt die Ge-
meinde Eydelstedt entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches Erschließungsbeiträge nach 
Maßgabe dieser Sitzung.   
 

§ 2 
Art der Erschließungsanlagen 

Erschließungsanlagen sind:       
 
1. Die zum Anbau bestimmten oder die für entsprechend den baurechtlichen Vorschriften ge-

werblich zu nutzenden Flächen erforderlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze;  
 
2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahr-  
 baren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwege); 
 
3. Die zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sammelstraßen;  
 
4. öffentliche Parkflächen für Fahrzeuge aller Art sowie Grünanlagen mit Ausnahme von Kinder-   
             spielplätzen, soweit sie Bestandteil der in den Nummern 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen 
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             oder nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung  
             notwendig sind;   
5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen  i.S.  des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschließungsanlagen 
sind.     

 
§ 3 

Umfang der Erschließungsanlage 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für 
 

1. Straßen und Wege zur Erschließung von Grundstücken in Baugebieten (Anlagen nach 
§ 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) bis zu einer Breite von 18 m, wenn sie beidseitig zum Anbau 
bestimmt sind;  
 

2. Straßen, Wege und öffentliche Plätze zur Erschließung von Grundstücken in Baugebieten 
(Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) bis zu einer Breite von 12 m, wenn sie einseitig 
zum Anbau bestimmt sind;  
 

3. Fußwege und Wohnwege (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) bis zu einer Breite 
von 5 m; 

 
4. Sammelstraßen (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu einer Breite von 27 m; 

 
5. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie zu Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. 1, 2 und 4 

gehören bis zu einer Breite von 5 m und bei Anlagen nach Nr. 3 bis zu einer Breite von 2 
m; 

 
6. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. 1 bis 4 genannten 

Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete 
zu deren Erschließung notwendig sind, bis zu 20 v.H. der Summe der Grundstücksflächen 
der durch sie erschlossenen Grundstücke; 

 
7. Der Umfang der Anlagen nach § 2 Ziffer 5 wird durch eine ergänzende Satzung im Einzel-

fall geregelt.  
 
(2) Die in Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 genannten Breiten umfassen Fahr- und Standspuren, Moped-,   
             Rad- und Gehwege, Schrammborde und Sicherheitsstreifen, nicht dagegen eventuelle Park- 
             flächen und Grünanlagen.  
 
(3) Die in Absatz 1 Nr. 3 genannte Breite umfasst nicht eventuelle Grünanlagen.  
 
(4) Die in Absatz 1 genannten Breiten sind die Durchschnittsbreiten; sie werden ermittelt, indem  
             die Fläche der gesamten Erschließungsanlage durch die Länge der Anlagenachse geteilt   
             wird.  
 
(5) Die in Absatz 1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den Erschließungsanlagen gehören-

den zu ihrer Herstellung notwendigen Böschungen und Stützmauern sowie die Fahrbahnen 
der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in der Breite ihrer anschließen-
den freien Strecken. 

 
(6) Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstücke im Sinne von Absatz 1 unterschiedliche Brei-

ten, so ist der Aufwand für die größte Breite beitragsfähig.  
 
(7) Endet eine Straße mit einem Wendehammer, so vergrößern sich die in Abs. 1 genannten Brei-

ten für den Bereich des Wendehammers um 50 v.H., mindestens aber um 8 m.  
 

§ 4 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

1. Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die Kosten für: 
 
 a)  den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen, 
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 b)  die Freilegung, 
 
 c)  die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des Unter- 
      baues, der Befestigung der Oberfläche sowie notwendige Erhöhungen oder     
      Vertiefungen, 
 
 d)  die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine, 
 
 e)  die Radfahrwege mit Schutzstreifen, 
 
             f)  die Bürgersteige,  
 
 g)  die Beleuchtungseinrichtungen, 
 
 h)  die Entwässerung der Erschließungsanlage, 
 
 i)   die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern,  
 
 j)   den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
 
 k)  die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 
 l)   die erstmalige Herstellung von Parkflächen,  
 
            m)  die Herrichtung von Grünanlagen, 
 
            n)   Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen Schall und Umwelteinwirkung 
      i.S. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes.  
 
2. Der beitragsfähige Erschließungsaufwand umfasst auch  
 

a)  den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten   
     Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung,   
 
b)  diejenigen Kosten, die für Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten klassifizierter  
     Straßen (Bundesfernstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen) insoweit  
     entstehen, als sie gegenüber ihren anschließenden freien Strecken breiter  
     hergestellt werden.        

 
3. Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen gehört im Falle einer er- 
    schließungsbeitragspflichtigen Zuteilung i.S. des § 57 S. 4 BauGB und  des § 58 Abs. 1 S.1 BauGB  
    auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 BauGB.  
 
4. Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt.     
 

§ 5 
Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzelne Erschließungsanlage oder für be-
stimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermittelt werden. Für mehrere Erschließungsanlagen, 
die zur Erschließung von Grundstücken eine Einheit bilden, kann der Erschließungsaufwand insge-
samt ermittelt werden.  
 

§ 6 
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Gemeinde 10 v.H. 
 

§ 7  
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

1. Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteiles der Gemeinde (§6)  
    auf die durch die einzelne Erschließungsanlage oder im Falle der zusammengefassten Aufwands- 
    ermittlung durch die eine Erschließungseinheit bildenden Erschließungsanlagen erschlossenen  
    Grundstücke unter Berücksichtigung der nachfolgenden Absätze nach dem Verhältnis verteilt, in  
    dem die Grundstücksflächen zueinander stehen.  
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2. Als Grundstücksfläche gilt: 
 

a)  bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die ge- 
     samte Fläche, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche  
     oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 
 
b)  bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausrei- 
     chen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin  
     bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 
 
c)  bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die nicht unter  
     lit. e) fallen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Flä- 
     che zwischen der Erschließungsanlage und einer im Abstand von 50 m da- 
     zu verlaufenden Parallelen; bei Grundstücken, die nicht an die Erschließ- 
     ungsanlage angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück gehör- 
     enden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der Erschließ- 
     ungsanlage zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand von 50  
     m verlaufenden Parallelen;  

 
d)  bei Grundstücken, die über die sich nach lit. a) – c) ergebenden Grenzen 
     hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Er- 
     schließungsanlage bzw. im Fall von Buchst. c) der der Erschließungsan- 
     lage zugewandten Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die in der 
     Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nut- 
     zung entspricht; 
 
e)  bei Grundstücken, die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in ver- 
     gleichbarer Weise (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerklein- 
     gärten) nutzbar sind oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts- 
     teiles so genutzt werden, die Gesamtfläche des Grundstücks.  

 
3. Bei den in Absatz. 2 lit. e) genannten Grundstücken wird nur die Grundstücksfläche nach Absatz 2  
    berücksichtigt.    
 
    Bei bebauten oder bebaubaren und bei gewerblich genutzten oder gewerblich  nutzbaren Grund- 
    stücken wird die nach Absatz 2 festgestellte Grundstücksfläche  mit einem Nutzungsfaktor verviel- 
    fältigt, der im Einzelnen für 
 
  ein Vollgeschoss   1,00 
  zwei Vollgeschosse   1,25 
  drei Vollgeschosse   1,50 
  vier und mehr Vollgeschosse  1,75  
 
    beträgt. 
 
    Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse  
    sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerkes nicht feststellbar, werden je  
    angefangene 2,30 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet.  
 
4. Die nach Absatz 2 und Absatz 3 ermittelte Grundstücksfläche wird vervielfacht.  
 

a)  mit 0,5, wenn das Grundstück nur in einer der baulichen oder gewerblichen     
     Nutzung vergleichbaren Weise (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder,  
     Dauerkleingärten) nutzbar ist oder innerhalb des im Zusammenhang be- 
     bauten Ortsteils so genutzt wird;  
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b)  mit 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden 
     (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes 
     (3, § 4 und § 4a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebiet- 
     es (§ 6 BauNVO) oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb  
     des Bebauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in  
     einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-, 
     Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird; 
 
c)  mit 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlichen bestehenden (§ 34 
     BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), 
     Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt; 

 
d)  mit 2,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 
     BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Industriegebietes (§ 9 
     BauNVO) liegt;  

 
e)   die vorstehende Regelung zu lit. b) -. d) gilt nicht für die Abrechnung von selbst- 
      ständigen Grünanlagen.   

 
5. Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3 Satz 2 gilt 
 
 a)  soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige 
      Zahl der Vollgeschosse;      
 
 b)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse 
      nicht festgesetzt ist, sondern nur eine Baumassenzahl angegeben ist, als  
      Zahl der Vollgeschosse die durch 2,8 geteilte Baumassenzahl auf ganze 
      Zahlen aufgerundet;   
 
 c)  bei Grundstücken auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden 
                  dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss;  
 
 d)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne  
      Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss;   
 
 e)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Be- 
      bauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen;   
 
 f)  die Zahl der tatsächlichen Vollgeschosse, wenn aufgrund von Ausnahmen  
     oder Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach lit. a) – e) überschritten 
     wird; 
 
 g)  soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan die Zahl 
      der Vollgeschosse bzw. die Baumassenzahl nicht bestimmt sind, bei be- 
      bauten Grundstücken die Zahl der tatsächlichen vorhandenen, bei unbe- 
      bauten, jedoch bebaubaren Grundstücken, die überwiegende Zahl der vor- 
      handenen Vollgeschosse auf den in der näheren Umgebung gelegenen  
      Grundstücken.  
 
      Dabei gelten bei industriell genutzten oder industriell nutzbaren Grund- 
      stücken, die bebaut oder bebaubar sind, je angefangene 2,80 m tatsäch- 
      liche oder zulässige Gebäudehöhe als ein Vollgeschoss; 
 
 h)  bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, wird das 
      Kirchengebäude als eingeschossige Gebäude behandelt.  

 
§ 8 

Grundstücke an mehreren Erschließungsanlagen 
1.  Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige Erschließungsanlagen i.S. von  § 127 Abs. 2 Nr. 1  
     und 3 BauGB erschlossen werden, sind zu jeder Erschließungsanlage beitragspflichtig.  
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2. Bei solchen Grundstücken wird – sofern sie nicht i.S. von § 7 Abs. 4 lit. b) nutzbar sind oder genutzt  
    werden – die nach § 7 Abs. 2 bzw. 3 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Abs. 1 zu berück- 
    sichtigende Grundstücksfläche zu jeder der beitragsfähigen Erschließungsanlagen nur zu 3/5 in  
    Ansatz gebracht. Ist die nach § 7 Abs. 2 bzw. 3 festgesetzte Grundstücksfläche größer als 900 m²,  
    so beschränkt sich diese Regelung auf eine Teilfläche von 900 m².  
  
3. Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsan- 
    lage i.S. von § 127 Abs. 2 Nr. 1 und 3 BauGB erhoben wird und Beiträge für weitere Anlagen weder  
    nach geltenden noch nach vergleichbaren früheren Rechtsvorschriften erhoben worden sind oder     
    erhoben werden dürfen.  
 
4. Werden Grundstücke durch Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) mehrfach erschlossen, so  
    wird die nach § 7 Ziff. 3 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Ziff. 1 zu berücksichtigende  
    Grundstücksfläche bei der Abrechnung jeder Grünanlage nur zu 3/5 in Ansatz gebracht, wenn Bei- 
    träge für weitere Anlagen erhoben  worden sind oder erhoben werden dürfen. 
 
5. Grenzt ein Grundstück sowohl an eine Erschließungsanlage i.S. von § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB als  
    auch an einen Wohnweg (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) und ist es deshalb zu beiden Erschließungs- 
    anlagen beitragspflichtig, so wird bei der Abrechnung des Wohnweges die nach § 7 Ziff. 3 ermittelte  
    und bei der Verteilung nach  § 7 Ziff. 1 zu berücksichtigende Grundstücksfläche nur zu ½ in Ansatz  
    gebracht. 
 

§ 9 
Kostenspaltung 

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Erschließungsbeitrag erhoben werden für 
 
a)  den Erwerb der Erschließungsflächen, 
 
b)  die Freilegung der Erschließungsflächen, 
 
c)  die Herstellung der Straßen und Wege ohne Moped-, Rad- und Gehwege sowie  
     ohne Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen, 
 
d)  die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen, 
 
e)  die Herstellung der Mopedwege oder eines von ihnen, 
 
f)   die Herstellung der Radwege mit Schutzstreifen oder eines von ihnen, 
 
g)  die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen, 
 
h)  die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen, 
 
i)   die Herstellung der Parkflächen,  
 
k)  die Herstellung der Grünanlagen.  

 
§ 10 

Merkmale der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen 
1. Straßen, Wege und Plätze, Fußwege und Wohnwege sowie Sammelstraßen (Anlagen nach § 127  
    Abs. 2 Nr. 1-3 BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn 
 

a)  sie an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße geschlossen sind, 
 
b)  die Gemeinde Eigentümerin ihrer Fläche ist, 

 
c) die Beleuchtungs- und Entwässerungseinrichtungen vorhanden sind.  
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2. Dabei sind hergestellt  
 

a) die Fahrbahn, wenn sie einen Unterbau und eine Decke aus Asphalt, Teer, 
Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise aufweist oder 
in hergebrachter Weise fachgerecht erstellt wird, 

   
b) die Bürgersteige, wenn sie eine Abgrenzung gegen die Fahrbahn und eine Be- 

festigung mit Platten, Pflaster, Teer, Beton oder einem ähnlichen Material  neu- 
zeitlicher Bauweise erhalten haben, wobei bei einfachen Wohnwegen auf die 
Anlegung erhöhter Bürgersteige oder deren Befestigung verzichtet werden kann, 

 
c) die Fußwege und Wohnwege, wenn sie eine Befestigung mit Platten, Pflaster, 

Asphalt, Teer, Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise 
erhalten haben,    

 
d) die Entwässerungsanlage, wenn die Straßenrinnen, die zur Aufnahme des  

Wassers erforderlichen Leitungen sowie die Abschlüsse an bereits bestehen- 
de Entwässerungseinrichtungen gebaut sind, 

 
e) die Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe der Anlage und den ört- 

lichen Verhältnissen angepasste Anzahl von Beleuchtungskörper hergestellt ist. 
 
3. Park- und Grünflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Verbindung zum öffentlichen Stra- 
    ßennetz haben, die Gemeinde Eigentümerin ihrer Fläche ist und  
 

a) die Parkflächen, die in Abs. 2 Buchst. a), d), und e) aufgeführten Herstellungs- 
merkmale aufweisen,  

 
b)  die Grünflächen gärtnerisch gestaltet sind.  

 
4. Die Merkmale der endgültigen Herstellung für die erstmalige Herstellung von verkehrsberuhigten  
    Wohnstraßen werden durch eine ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt.  
 
5. Durch Sondersatzungen können im Einzellfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale einer  
    Erschließungsanlage abweichend von den Abs. 1-3 festgelegt werden.  
 

§ 11 
Immissionsschutzanlagen 

Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen gemäß § 2 Abs. 5 werden durch eine ergänzen-
de Satzung im Einzelfall geregelt.   
 

§ 12 
Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag 

1. Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht in vollem Umfang entstanden ist, kann  
    die Gemeinde Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag verlangen, wenn ein Bauvorhaben  
    auf dem Grundstück genehmigt wird oder wenn  mit der Herstellung der Erschließungsanlage be- 
    gonnen worden ist.  
 
2. Die Vorausleistung soll 80 % der voraussichtlichen Höhe des Erschließungsbeitrages nicht über- 
    steigen. Sie lässt das Recht der Gemeinde auf Erhebung des Erschließungsbeitrages nach seiner  
    Entstehung unberührt und ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der  
    Vorausleistende nicht  beitragspflichtig ist.      
 
    Die Vorausleistung wird durch Vorausleistungsbescheid erhoben.      
 

§ 13 
Ablösung des Erschließungsbeitrages  

In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag ver-
einbart werden.   
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Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die endgültige Herstellung der Erschließungsanla-
ge entstehende Erschließungsaufwand anhand der Kosten für vergleichbare Erschließungsanlagen zu 
ermitteln und nach Maßgabe des § 7 auf die durch die Erschließungsanlage erschlossenen Grundstü-
cke zu verteilen.     
 
Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.     
 

§ 14 
Billigkeitsregelung 

Stellt die Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen im Einzelfall eine unbillige Härte dar, so können 
die Beiträge gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden. Über Ermäßigung, Nieder-
schlagung und Erlass entscheidet der Rat der Gemeinde Eydelstedt.    
 

§ 15 
Inkrafttreten 

Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen tritt am 01. Oktober 2013 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom  05.11.1987 außer Kraft.           
 
Eydelstedt, den 26.08.2013                
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
gez. Moss 
 
 

AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH Bassum 
 

Übertragung von Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers  
gem. § 72 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in Verbindung mit § 16 Abs. 2 des  
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) vom Landkreis Diepholz auf die  

AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH Bassum;  
Widerruf für bestimmte Abfallschlüssel 

 
Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt und Klimaschutz hat auf Antrag der AbfallWirtschafts-
Gesellschaft mbH (AWG), Bassum, vom 11.01.2013 mit Bescheid vom 01.07.2013 die der AWG vom 
Landkreis Diepholz übertragenen Entsorgungspflichten für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Her-
kunftsbereichen als privaten Haushaltungen teilweise widerrufen. Der verfügende Teil des Widerrufs 
sowie die geänderte Anlage 1 werden nachfolgend öffentlich bekanntgegeben. 
 
(A) Entscheidung 
 
Gem. § 1 des Niedersächsischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (NVwVfG) in Verbindung mit § 49 
Abs. 2 Nr. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) widerrufe ich den Bescheid vom 28. Januar 
2010 – 38-62822/5- teilweise mit Wirkung für die Zukunft für folgende Abfallschlüssel: 

 
1. 17 01 07 – Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 17 01 06 fallen, 
 

2. 17 05 04 – Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen,  
 

3. 19 01 12 – Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 
19 01 11 fallen, 
 

4. 19 05 99 – sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Be-
handlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen. 

 
Nebenbestimmungen: 
 
1. Die übrigen Bestimmungen des Bescheides bleiben unberührt.  
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2. Die Anlage 1 zu dem Bescheid vom 28. Januar 2010 (Abfallkatalog) ist zu ändern und zusammen 
mit der Entscheidung dieses Bescheides von der Antragstellerin auf eigene Kosten öffentlich be-
kannt zu machen.  
 

3. Die Kosten (Gebühren und Auslagen) für diesen Bescheid hat die Antragstellerin zu tragen. Über 
die Höhe ergeht ein gesonderter Kostenfestsetzungsbescheid. 

 
(B) Begründung (nicht veröffentlicht) 
(C) Rechtsbehelfsbelehrung (nicht veröffentlicht) 
(D) Sonstiges (nicht veröffentlicht) 
 
Geänderte Anlage 1  
 
Nieweler 
- Geschäftsführer - 
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Anlage 1 zum Bescheid vom 28.Januar 2010 – 38-62822/5 
geändert aufgrund des Widerrufs vom 01.07.2013 

 
 

Anlage 1 
 

zur Satzung über die Abfallentsorgung im Gebiet des 
 Landkreises Diepholz 

 
Entsorgungspflicht und Entsorgungsausschluss des 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers Landkreis 
Diepholz nach § 15 des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes – KrW-/AbfG ergeben sich aus dem 
nachfolgenden Abfallkatalog nach der Verordnung 
über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallver-
zeichnis-Verordnung – AVV) vom 10.12.2001 
(BGBl. I Nr. 65/2001, S. 3379), in der zurzeit gülti-
gen Fassung. 
 
Die im Abfallkatalog vorgenommenen Kennzeich-
nungen bedeuten: 
 
E = Entsorgungspflicht des Landkreises (bei Abfällen 

aus privaten Haushaltungen) bzw. Entsorgungs-
pflicht der AWG (bei Abfällen aus anderen Her-
kunftsbereichen) 

   
J = Auflösend bedingter Entsorgungsausschluss 
   
A = Ausschluss von der Entsorgungspflicht 
   
* / gA = gefährlicher Abfall im Sinne des § 41 Satz 2 KrW-

/AbfG 

 
Die mit „J“ gekennzeichneten Abfallarten werden 
nur auflösend bedingt ausgeschlossen; d.h. sie sind 
nicht von der Entsorgungspflicht ausgeschlossen, 
soweit im Einzelfall der Abfallerzeuger eine mögli-
che Beseitigung in einer Anlage des Landkreises 
Diepholz durch eine Bescheinigung nach § 11 Abs. 
2 NAbfG nachweist. 
 
Die mit „A“ gekennzeichneten Abfallarten sind ins-
gesamt von der Abfallentsorgung ausgeschlossen, 
da sie nach Art, Menge und Beschaffenheit nicht mit 
den in Haushalten anfallenden Abfällen beseitigt 
werden können (§ 15 Abs. 3 Satz 2 KrW-/AbfG) 
bzw. diese der Rücknahmepflicht unterliegen (§ 15 
Abs. 3 Satz 1 KrW-/AbfG). 
 
Der Ausschluss aller mit „A“ gekennzeichneten 
Abfallarten wird im Einzelfall aufgehoben, wenn vom 
Abfallerzeuger eine Bescheinigung gem. § 11 Abs. 
2 NAbfG vorgelegt wird. 

 
 

KAPITEL; 
Gruppe: 

 KAPITELBEZEICHNUNG; 
Gruppenbezeichnung: 

 

Abfallschlüssel 
(nach AVV) 

 Abfallbezeichnung 
 
(nach AVV) 

Entsorgung: 

    
01  ABFÄLLE, DIE BEIM AUFSUCHEN, AUSBEUTEN UND GEWINNEN SOWIE BEI DER PHYSIKALI-

SCHEN UND CHEMISCHEN BEHANDLUNG VON BODENSCHÄTZEN ENTSTEHEN; 
 

01 01  Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen:  
01 01 01  Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen A 
01 01 02  Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen A 
01 03  Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen:  
01 03 04* gA Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidischem Erz A 
01 03 05* gA andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten A 
01 03 06  Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen A 
01 03 07* gA andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von 

metallhaltigen Bodenschätzen 
A 

01 03 08  staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen A 
01 03 09  Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Rotschlamm, der unter 01 03 07 fällt A 
01 03 99  Abfälle a. n. g. A 
01 04  Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Boden-

schätzen: 
 

01 04 07* gA gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von 
nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 

A 

01 04 08  Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen E 
01 04 09  Abfälle von Sand und Ton E 
01 04 10  staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen E 
01 04 11  Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen A 
01 04 12  Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen 
E 

01 04 13  Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen E 
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KAPITEL; 
Gruppe: 

 KAPITELBEZEICHNUNG; 
Gruppenbezeichnung: 

 

Abfallschlüssel 
(nach AVV) 

 Abfallbezeichnung 
 
(nach AVV) 

Entsorgung: 

    
01 04 99  Abfälle a. n. g. A 
01 05  Bohrschlämme und andere Bohrabfälle:  
01 05 04  Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen A 
01 05 05* gA ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle A 
01 05 06* gA Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
01 05 07  barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen A 
01 05 08  chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen A 
01 05 99  Abfälle a. n. g. A 
    
02  ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TEICHWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, JAGD 

UND FISCHEREI SOWIE DER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON NAHRUNGSMITTELN; 
 

02 01  Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei:  
02 01 01  Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen E 
02 01 02  Abfälle aus tierischem Gewebe A 
02 01 03  Abfälle aus pflanzlichem Gewebe E 
02 01 04  Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) A 
02 01 06  tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, ge-

trennt gesammelt und extern behandelt 
A 

02 01 07  Abfälle aus der Forstwirtschaft A 
02 01 08* gA Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten A 
02 01 09  Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 01 08 fallen E 
02 01 10  Metallabfälle E 
02 01 99  Abfälle a. n. g. A 
02 02  Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln 

tierischen Ursprungs: 
 

02 02 01  Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen A 
02 02 02  Abfälle aus tierischem Gewebe A 
02 02 03  für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe A 
02 02 04  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung A 
02 02 99  Abfälle a. n. g. A 
    
    



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 12/2013 vom 02.09.2013 
Seite 27 

 
KAPITEL; 
Gruppe: 

 KAPITELBEZEICHNUNG; 
Gruppenbezeichnung: 

 

Abfallschlüssel 
(nach AVV) 

 Abfallbezeichnung 
 
(nach AVV) 

Entsorgung: 

    
02 03  Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, 

Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt 
sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse: 

 

02 03 01  Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen A 
02 03 02  Abfälle von Konservierungsstoffen A 
02 03 03  Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln A 
02 03 04  für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe A 
02 03 05  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung A 
02 03 99  Abfälle a. n. g. A 
02 04  Abfälle aus der Zuckerherstellung:  
02 04 01  Rübenerde E 
02 04 02  nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm E 
02 04 03  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung A 
02 04 99  Abfälle a.n.g. A 
02 05  Abfälle aus der Milchverarbeitung:  
02 05 01  für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe A 
02 05 02  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung A 
02 05 99  Abfälle a.n.g. A 
02 06  Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren:  
02 06 01  für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe A 
02 06 02  Abfälle von Konservierungsstoffen A 
02 06 03  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung A 
02 06 99  Abfälle a.n.g. A 
02 07  Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und 

Kakao): 
 

02 07 01  Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials A 
02 07 02  Abfälle aus der Alkoholdestillation A 
02 07 03  Abfälle aus der chemischen Behandlung A 
02 07 04  für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe A 
02 07 05  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung A 
02 07 99  Abfälle a. n. g. A 
    
03  ABFÄLLE AUS DER HOLZBEARBEITUNG UND DER HERSTELLUNG VON PLATTEN, MÖBELN, 

ZELLSTOFFEN, PAPIER UND PAPPE; 
 

03 01  Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln:  
03 01 01  Rinden und Korkabfälle A 
03 01 04* gA Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten A 
03 01 05  Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 

fallen 
E 

03 01 99  Abfälle a. n. g. A 
03 02  Abfälle aus der Holzkonservierung:  
03 02 01* gA halogenfreie organische Holzschutzmittel A 
03 02 02* gA chlororganische Holzschutzmittel A 
03 02 03* gA metallorganische Holzschutzmittel A 
03 02 04* gA anorganische Holzschutzmittel A 
03 02 05* gA andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten A 
03 02 99  Holzschutzmittel a. n. g. A 
03 03  Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe:  
03 03 01  Rinden- und Holzabfälle E 
03 03 02  Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) A 
03 03 05  De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling A 
03 03 07  mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen A 
03 03 08  Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling A 
03 03 09  Kalkschlammabfälle E 
03 03 10  Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung E 
03 03 11  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 

fallen 
A 

03 03 99  Abfälle a. n. g. A 
    
04  ABFÄLLE AUS DER LEDER-, PELZ- UND TEXTILINDUSTRIE;  
04 01  Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie:  
04 01 01  Fleischabschabungen und Häuteabfälle A 
04 01 02  geäschertes Leimleder A 
04 01 03* gA Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase A 
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KAPITEL; 
Gruppe: 

 KAPITELBEZEICHNUNG; 
Gruppenbezeichnung: 

 

Abfallschlüssel 
(nach AVV) 

 Abfallbezeichnung 
 
(nach AVV) 

Entsorgung: 

    
04 01 04  chromhaltige Gerbereibrühe A 
04 01 05  chromfreie Gerbereibrühe A 
04 01 06  chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung A 
04 01 07  chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung A 
04 01 08  chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) A 
04 01 09  Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish E 
04 01 99  Abfälle a. n. g. A 
04 02  Abfälle aus der Textilindustrie:  
04 02 09  Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) E 
04 02 10  organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) A 
04 02 14* gA Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten A 
04 02 15  Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen E 
04 02 16* gA Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten A 
04 02 17  Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen A 
04 02 19* gA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
04 02 20  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 

fallen 
A 

04 02 21  Abfälle aus unbehandelten Textilfasern E 
04 02 22  Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern E 
04 02 99  Abfälle a. n. g. A 
    
05  ABFÄLLE AUS DER ERDÖLRAFFINATION, ERDGASREINIGUNG UND KOHLEPYROLYSE;  
05 01  Abfälle aus der Erdölraffination:  
05 01 02* gA Entsalzungsschlämme A 
05 01 03* gA Bodenschlämme aus Tanks A 
05 01 04* gA saure Alkylschlämme A 
05 01 05* gA verschüttetes Öl A 
05 01 06* gA ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung A 
05 01 07* gA Säureteere A 
05 01 08* gA andere Teere A 
05 01 09* gA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
05 01 10  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 

fallen 
A 

05 01 11* gA Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen A 
05 01 12* gA säurehaltige Öle A 
05 01 13  Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung E 
05 01 14  Abfälle aus Kühlkolonnen E 
05 01 15* gA gebrauchte Filtertone A 
05 01 16  schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung A 
05 01 17  Bitumen A 
05 01 99  Abfälle a. n. g. A 
05 06  Abfälle aus der Kohlepyrolyse:  
05 06 01* gA Säureteere A 
05 06 03* gA andere Teere A 
05 06 04  Abfälle aus Kühlkolonnen E 
05 06 99  Abfälle a. n. g. A 
05 07  Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport:  
05 07 01* gA quecksilberhaltige Abfälle A 
05 07 02  schwefelhaltige Abfälle A 
05 07 99  Abfälle a. n. g. A 
    
06  ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN;  
06 01  Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Säuren:  
06 01 01* gA Schwefelsäure und schweflige Säure A 
06 01 02* gA Salzsäure A 
06 01 03* gA Flusssäure A 
06 01 04* gA Phosphorsäure und phosphorige Säure A 
06 01 05* gA Salpetersäure und salpetrige Säure A 
06 01 06* gA andere Säuren A 
06 01 99  Abfälle a. n. g. A 
06 02  Abfälle aus HZVA von Basen:  
06 02 01* gA Calciumhydroxid A 
06 02 03* gA Ammoniumhydroxid A 
06 02 04* gA Natrium- und Kaliumhydroxid A 
06 02 05* gA andere Basen A 
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KAPITEL; 
Gruppe: 

 KAPITELBEZEICHNUNG; 
Gruppenbezeichnung: 

 

Abfallschlüssel 
(nach AVV) 

 Abfallbezeichnung 
 
(nach AVV) 

Entsorgung: 

    
06 02 99  Abfälle a. n. g. A 
06 03  Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden:  
06 03 11* gA feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten A 
06 03 13* gA feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten A 
06 03 14  feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen A 
06 03 15* gA Metalloxide, die Schwermetalle enthalten A 
06 03 16  Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen E 
06 03 99  Abfälle a. n. g. A 
06 04  Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen:  
06 04 03* gA arsenhaltige Abfälle A 
06 04 04* gA quecksilberhaltige Abfälle A 
06 04 05* gA Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten A 
06 04 99  Abfälle a. n. g. A 
06 05  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung:  
06 05 02* gA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
06 05 03  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 

fallen 
E 

06 06  Abfälle aus HZVA von schwefelhaltigen Chemikalien, aus Schwefelchemie und Entschwefelungspro-
zessen: 

 

06 06 02* gA Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten A 
06 06 03  sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen A 
06 06 99  Abfälle a. n. g. A 
06 07  Abfälle aus HZVA von Halogenen und aus der Halogenchemie:  
06 07 01* gA asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse A 
06 07 02* gA Aktivkohle aus der Chlorherstellung A 
06 07 03* gA quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme A 
06 07 04* gA Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure A 
06 07 99  Abfälle a. n. g. A 
06 08  Abfälle aus HZVA von Silizium und Siliziumverbindungen:  
06 08 02* gA gefährliche Chlorsilane enthaltende Abfälle A 
06 08 99  Abfälle a. n. g. A 
06 09  Abfälle aus HZVA von phosphorhaltigen Chemikalien aus der Phosphorchemie:  
06 09 02  phosphorhaltige Schlacke A 
06 09 03* gA Reaktionsabfälle auf Calciumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten A 
06 09 04  Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen A 
06 09 99  Abfälle a.n.g. A 
06 10  Abfälle aus HZVA von stickstoffhaltigen Chemikalien aus der Stickstoffchemie und der Herstellung 

von Düngemitteln: 
 

06 10 02* gA Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
06 10 99  Abfälle a. n. g. A 
06 11  Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern:  
06 11 01  Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung E 
06 11 99  Abfälle a. n. g. A 
06 13  Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen a. n. g.:  
06 13 01* gA anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide A 
06 13 02* gA gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) A 
06 13 03 gA Industrieruß E 
06 13 04* gA Abfälle aus der Asbestverarbeitung A 
06 13 05* gA Ofen- und Kaminruß A 
06 13 99  Abfälle a. n. g. A 
    
07  ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN;  
07 01  Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemika-

lien: 
 

07 01 01* gA wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 01 03* gA halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 01 04* gA andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 01 07* gA halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände A 
07 01 08* gA andere Reaktions- und Destillationsrückstände A 
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KAPITEL; 
Gruppe: 

 KAPITELBEZEICHNUNG; 
Gruppenbezeichnung: 

 

Abfallschlüssel 
(nach AVV) 

 Abfallbezeichnung 
 
(nach AVV) 

Entsorgung: 

    
07 01 09* gA halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 01 10* gA andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 01 11* gA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
07 01 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11 

fallen 
A 

07 01 99  Abfälle a. n. g. A 
07 02  Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern:  
07 02 01* gA wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 02 03* gA halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 02 04* gA andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 02 07* gA halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände A 
07 02 08* gA andere Reaktions- und Destillationsrückstände A 
07 02 09* gA halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 02 10* gA andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 02 11* gA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
07 02 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11 

fallen 
A 

07 02 13  Kunststoffabfälle A 
07 02 14* gA Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten A 
07 02 15  Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen E 
07 02 16* gA gefährliche Silicone enthaltende Abfälle A 
07 02 17  siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten E 
07 02 99  Abfälle a. n. g. A 
07 03  Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und Pigmenten (außer 06 11):  
07 03 01* gA wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 03 03* gA halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 03 04* gA andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 03 07* gA halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände A 
07 03 08* gA andere Reaktions- und Destillationsrückstände A 
07 03 09* gA halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 03 10* gA andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 03 11* gA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
07 03 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 11 

fallen 
A 

07 03 99  Abfälle a. n. g. A 
07 04  Abfälle aus HZVA von organischen Pflanzenschutzmitteln (außer 02 01 08 und 02 01 09), Holz-

schutzmitteln (außer 03 02) und anderen Bioziden: 
 

07 04 01* gA wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 04 03* gA halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 04 04* gA andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 04 07* gA halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände A 
07 04 08* gA andere Reaktions- und Destillationsrückstände A 
07 04 09* gA halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 04 10* gA andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 04 11* gA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
07 04 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 11 

fallen 
A 

07 04 13* gA feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
07 04 99  Abfälle a. n. g. A 
07 05  Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika:  
07 05 01* gA wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 05 03* gA halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 05 04* gA andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 05 07* gA halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände A 
07 05 08* gA andere Reaktions- und Destillationsrückstände A 
07 05 09* gA halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 05 10* gA andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 05 11* gA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
07 05 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 11 

fallen 
A 
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 KAPITELBEZEICHNUNG; 
Gruppenbezeichnung: 

 

Abfallschlüssel 
(nach AVV) 

 Abfallbezeichnung 
 
(nach AVV) 

Entsorgung: 

    
07 05 13* gA feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
07 05 14  feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen A 
07 05 99  Abfälle a. n. g. A 
07 06  Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kör-

perpflegemitteln: 
 

07 06 01* gA wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 06 03* gA halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 06 04* gA andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 06 07* gA halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände A 
07 06 08* gA andere Reaktions- und Destillationsrückstände A 
07 06 09* gA halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 06 10* gA andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 06 11* gA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
07 06 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11 

fallen 
A 

07 06 99  Abfälle a. n. g. A 
07 07  Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g.:  
07 07 01* gA wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 07 03* gA halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 07 04* gA andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen A 
07 07 07* gA halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände A 
07 07 08* gA andere Reaktions- und Destillationsrückstände A 
07 07 09* gA halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 07 10* gA andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien A 
07 07 11* gA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
    
07 07 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 07 11 

fallen 
A 

07 07 99  Abfälle a. n. g. A 
    
08  ABFÄLLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHT-

MASSEN UND DRUCKFARBEN; 
 

08 01  Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken:  
08 01 11* gA Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten A 
08 01 12  Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen A 
08 01 13* gA Farb- oder Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten A 
08 01 14  Farb- oder Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen A 
08 01 15* gA wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen 

enthalten 
A 

08 01 16  wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen A 
08 01 17* gA Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthal-

ten 
A 

08 01 18  Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen A 
08 01 19* gA wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen 

Stoffen enthalten 
A 

08 01 20  wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 
fallen 

A 

08 01 21* gA Farb- oder Lackentfernerabfälle A 
08 01 99  Abfälle a. n. g. A 
08 02  Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe):  
08 02 01  Abfälle von Beschichtungspulver A 
08 02 02  wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten E 
08 02 03  wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten A 
08 02 99  Abfälle a. n. g. A 
08 03  Abfälle aus HZVA von Druckfarben:  
08 03 07  wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten A 
08 03 08  wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten A 
08 03 12* gA Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
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08 03 13  Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen A 
08 03 14* gA Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten A 
08 03 15  Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14 fallen A 
08 03 16* gA Abfälle von Ätzlösungen A 
08 03 17* gA Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
08 03 18  Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen A 
08 03 19* gA Dispersionsöl A 
08 03 99  Abfälle a. n. g. A 
08 04  Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien):  
08 04 09* gA Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten A 
08 04 10  Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen A 
08 04 11* gA klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 

enthalten 
A 

08 04 12  klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 11 fallen A 
08 04 13* gA wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährli-

chen Stoffen enthalten 
A 

08 04 14  wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 
13 fallen 

A 

08 04 15* gA wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen ge-
fährlichen Stoffen enthalten 

A 

08 04 16  wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 
04 15 fallen 

A 

08 04 17* gA Harzöle A 
08 04 99  Abfälle a. n. g. A 
08 05  Nicht unter 08 aufgeführte Abfälle:  
08 05 01* gA Isocyanatabfälle A 
    
09  ABFÄLLE AUS DER FOTOGRAFISCHEN INDUSTRIE;  
09 01  Abfälle aus der fotografischen Industrie:  
09 01 01* gA Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis A 
09 01 02* gA Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis A 
09 01 03* gA Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis A 
09 01 04* gA Fixierbäder A 
09 01 05* gA Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder A 
09 01 06* gA silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle A 
09 01 07  Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten A 
09 01 08  Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten A 
09 01 10  Einwegkameras ohne Batterien A 
09 01 11* gA Einwegkameras mit Batterien, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen A 
09 01 12  Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 11 fallen A 
09 01 13* gA wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Silberrückgewinnung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

09 01 06 fallen 
A 

09 01 99  Abfälle a. n. g. A 
    
10  ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN;  
10 01  Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19)  
10 01 01  Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt E 
10 01 02  Filterstäube aus Kohlefeuerung E 
10 01 03  Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz E 
10 01 04* gA Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung A 
10 01 05  Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form A 
10 01 07  Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen A 
10 01 09* gA Schwefelsäure A 
10 01 13* gA Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen A 
10 01 14* gA Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe 

enthalten 
A 
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10 01 15  Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjeni-

gen, die unter 10 01 14 fallen 
E 

10 01 16* gA Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 01 17  Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen E 
10 01 18* gA Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 01 19  Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 

fallen 
E 

10 01 20* gA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 01 21  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 

fallen 
E  
 

10 01 22* gA wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 01 23  wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22 fallen A 
10 01 24  Sande aus der Wirbelschichtfeuerung E 
10 01 25  Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke A 
10 01 26  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung E 
10 01 99  Abfälle a. n. g. A 
10 02  Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie:  
10 02 01  Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke E 
10 02 02  unverarbeitete Schlacke E 
10 02 07*  gA feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 02 08  Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen E 
10 02 10  Walzzunder A 
10 02 11* gA ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung A 
10 02 12  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 11 fallen E 
10 02 13* gA Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 02 14  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen E 
10 02 15  andere Schlämme und Filterkuchen E 
10 02 99  Abfälle a. n. g. A 
10 03  Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie:  
10 03 02  Anodenschrott E 
10 03 04* gA Schlacken aus der Erstschmelze A 
10 03 05  Aluminiumoxidabfälle A 
10 03 08* gA Salzschlacken aus der Zweitschmelze A 
10 03 09* gA schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze A 
10 03 15* gA Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgibt A 

10 03 16  Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt A 
10 03 17* gA teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung A 
10 03 18  Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoffe enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17 

fallen 
A 

10 03 19* gA Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält A 
10 03 20  Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt A 
10 03 21* gA andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 03 22  Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen A 
10 03 23* gA feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 03 24  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen E 
10 03 25* gA Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 03 26  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen E 
10 03 27* gA ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung A 
10 03 28  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen E 
10 03 29* gA gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen A 
10 03 30  Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 03 29 fallen 
E 

10 03 99  Abfälle a. n. g. A 
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10 04  Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie:  
10 04 01* gA Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) A 
10 04 02* gA Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) A 
10 04 03* gA Calciumarsenat A 
10 04 04* gA Filterstaub A 
10 04 05* gA andere Teilchen und Staub A 
10 04 06* gA feste Abfälle aus der Abgasbehandlung A 
10 04 07* gA Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung A 
10 04 09* gA ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung A 
10 04 10  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 04 09 fallen E 
10 04 99  Abfälle a. n. g. A 
10 05  Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie:  
10 05 01  Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) A 
10 05 03* gA Filterstaub A 
10 05 04  andere Teilchen und Staub E 
10 05 05* gA feste Abfälle aus der Abgasbehandlung A 
10 05 06* gA Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung A 
10 05 08* gA ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung A 
10 05 09  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 08 fallen E 
10 05 10* gA Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher 

Menge abgeben 
A 

10 05 11  Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fallen E 
10 05 99  Abfälle a. n. g. A 
10 06  Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie:  
10 06 01  Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) E 
10 06 02  Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) A 
10 06 03* gA Filterstaub A 
10 06 04  andere Teilchen und Staub E 
10 06 06* gA feste Abfälle aus der Abgasbehandlung A 
10 06 07* gA Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung A 
10 06 09* gA ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung A 
10 06 10  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 06 09 fallen E 
10 06 99  Abfälle a. n. g. A 
10 07  Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie:  
10 07 01  Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) A 
10 07 02  Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) A 
10 07 03  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung A 
10 07 04  andere Teilchen und Staub E 
10 07 05  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung A 
10 07 07* gA ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung A 
10 07 08  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 07 07 fallen E 
10 07 99  Abfälle a. n. g. A 
10 08  Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie:  
10 08 04  Teilchen und Staub E 
10 08 08* gA Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) A 
10 08 09  andere Schlacken E 
10 08 10* gA Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher 

Menge abgeben 
A 

10 08 11  Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen E 
10 08 12* gA teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung A 
10 08 13  Kohlenstoffhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 12 fallen E 
10 08 14  Anodenschrott E 
10 08 15* gA Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält A 
10 08 16  Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt E 
10 08 17* gA Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 08 18  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17 fallen E 
10 08 19* gA ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung A 
10 08 20  Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 19 fallen E 
10 08 99  Abfälle a. n. g. A 
10 09  Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl:  
10 09 03  Ofenschlacke E 
10 09 05* gA gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen A 
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10 09 06  Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen E 
10 09 07* gA gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen A 
10 09 08  Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen E 
10 09 09* gA Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält A 
10 09 10  Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt E 
10 09 11* gA andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 09 12  Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen E 
10 09 13* gA Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 09 14  Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen E 
10 09 15* gA Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 09 16  Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 15 fallen E 
10 09 99  Abfälle a. n. g. A 
10 10  Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen:  
10 10 03  Ofenschlacke E 
10 10 05* gA gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen A 
10 10 06  Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen E 
10 10 07* gA gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen A 
10 10 08  Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen E 
10 10 09* gA Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält A 
10 10 10  Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt E 
10 10 11* gA andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 10 12  Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen E 
10 10 13* gA Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 10 14  Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen E 
10 10 15* gA Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 10 16  Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 15 fallen E 
10 10 99  Abfälle a.n.g. A 
10 11  Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen:  
10 11 03  Glasfaserabfall E 
10 11 05  Teilchen und Staub E 
10 11 09* gA Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen A 
10 11 10  Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt E 
10 11 11* gA Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (z.B. aus Elektronenstrahlröhren) A 
10 11 12  Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt E 
10 11 13* gA Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 11 14  Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen E 
10 11 15* gA feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 11 16  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen E 
10 11 17* gA Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 11 18  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 17 fallen E 
10 11 19* gA feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 11 20  feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 

fallen 
E 

10 11 99  Abfälle a. n. g. A 
10 12  Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, 

Fliesen, Steinzeug: 
 

10 12 01  Rohmischungen vor dem Brennen E 
10 12 03  Teilchen und Staub E 
10 12 05  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung E 
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10 12 06  verworfene Formen E 
10 12 08  Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) E 
10 12 09* gA feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 12 10  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 fallen E 
10 12 11* gA Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten A 
10 12 12  Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen E 
10 12 13  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung E 
10 12 99  Abfälle a. n. g. A 
10 13  Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen:  
10 13 01  Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen E 
10 13 04  Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk E 
10 13 06  Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) E 
10 13 07  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung E 
10 13 09* gA asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement A 
10 13 10  Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen A 
10 13 11  Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 

13 09 und 10 13 10 fallen 
E 

10 13 12* gA feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
10 13 13  feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 fallen E 
10 13 14  Betonabfälle und Betonschlämme E 
10 13 99  Abfälle a. n. g. A 
10 14  Abfälle aus Krematorien:  
10 14 01* gA quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung A 
    
11  ABFÄLLE AUS DER CHEMISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEITUNG UND BESCHICHTUNG VON 

METALLEN UND ANDEREN WERKSTOFFEN; NICHTEISEN-HYDROMETALLURGIE; 
 

11 01  Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen 
Werkstoffen (z. B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Ätzen, Phos-phatieren, alkalisches Entfetten und 
Anodisierung): 

 

11 01 05* gA saure Beizlösungen A 
11 01 06* gA Säuren a. n. g. A 
11 01 07* gA alkalische Beizlösungen A 
11 01 08* gA Phosphatierschlämme A 
11 01 09* gA Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten A 
11 01 10  Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen E 
11 01 11* gA wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten A 
11 01 12  wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 11 fallen A 
11 01 13* gA Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
11 01 14  Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 fallen E 
11 01 15* gA Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsystemen, die gefährliche Stoffe enthal-

ten 
A 

11 01 16* gA gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze A 
11 01 98* gA andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
11 01 99  Abfälle a. n. g. A 
11 02  Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie:  
11 02 02* gA Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Goethit) A 
11 02 03  Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse E 
11 02 05* gA Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie, die gefährliche Stoffe enthalten A 
11 02 06  Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 02 05 fallen E 
11 02 07* gA andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
11 02 99  Abfälle a. n. g. A 
11 03  Schlämme und Feststoffe aus Härteprozessen:  
11 03 01* gA cyanidhaltige Abfälle A 
11 03 02* gA andere Abfälle A 
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11 05  Abfälle aus Prozessen der thermischen Verzinkung:  
11 05 01  Hartzink E 
11 05 02  Zinkasche E 
11 05 03* gA feste Abfälle aus der Abgasbehandlung A 
11 05 04* gA gebrauchte Flussmittel A 
11 05 99  Abfälle a. n. g. A 
    
12  ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER PHYSIKALISCHEN 

UND MECHANISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND KUNSTSTOFFEN; 
 

12 01  Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen 
Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen: 

 

12 01 01  Eisenfeil- und -drehspäne E 
12 01 02  Eisenstaub und -teile E 
12 01 03  NE-Metallfeil- und -drehspäne E 
12 01 04  NE-Metallstaub und -teilchen E 
12 01 05  Kunststoffspäne und -drehspäne A 
12 01 06* gA halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) A 
12 01 07* gA halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) A 
12 01 08* gA halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen A 
12 01 09* gA halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen A 
12 01 10* gA synthetische Bearbeitungsöle A 
    
12 01 12* gA gebrauchte Wachse und Fette A 
12 01 13  Schweißabfälle E 
12 01 14* gA Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten A 
12 01 15  Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen E 
12 01 16* gA Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
12 01 17  Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen E 
12 01 18* gA ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme) A 
12 01 19* gA biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle A 
12 01 20* gA gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten A 
12 01 21  gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen E 
12 01 99  Abfälle a. n. g. A 
12 03  Abfälle aus der Wasser- und Dampfentfettung (außer 11):  
12 03 01* gA wässrige Waschflüssigkeiten A 
12 03 02* gA Abfälle aus der Dampfentfettung A 
    
13  ÖLABFÄLLE UND ABFÄLLE AUS FLÜSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUSSER SPEISEÖLE UND ÖLAB-

FÄLLE, DIE UNTER DIE KAPITEL 05, 12 UND 19 FALLEN) ; 
 

13 01  Abfälle von Hydraulikölen:  
13 01 01* gA Hydrauliköle, die PCB ( 1 ) enthalten A 
13 01 04* gA chlorierte Emulsionen A 
13 01 05* gA nichtchlorierte Emulsionen A 
13 01 09* gA chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis A 
13 01 10* gA nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis A 

13 01 11* gA synthetische Hydrauliköle A 
13 01 12* gA biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle A 
13 01 13* gA andere Hydrauliköle A 
13 02  Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen:  
13 02 04* gA chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis A 
13 02 05* gA nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis A 
13 02 06* gA synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle A 
13 02 07* gA biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle A 
13 02 08* gA andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle A 
    
    
    
    

                                                 
( 1 )  Für PCB gilt in dieser Abfallliste die Begriffsbestimmung der Richtlinie 96/59/EG 
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13 03  Abfälle von Isolier- und Wärmeübertragungsölen:  
13 03 01* gA Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten A 
13 03 06* gA chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 13 03 

01 fallen 
A 

13 03 07* gA nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis A 
13 03 08* gA synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle A 
13 03 09* gA biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle A 
13 03 10* gA andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle A 
13 04  Bilgenöle:  
13 04 01* gA Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt A 
13 04 02* gA Bilgenöle aus Molenablaufkanälen A 
13 04 03* gA Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt A 
13 05  Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern:  
13 05 01* gA feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/ Wasserabscheidern J 
13 05 02* gA Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern A 
13 05 03* gA Schlämme aus Einlaufschächten A 
13 05 06* gA Öle aus Öl-/Wasserabscheidern A 
13 05 07* gA öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern A 
13 05 08* gA Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/ Wasserabscheidern A 
13 07  Abfälle aus flüssigen Brennstoffen:  
13 07 01* gA Heizöl und Diesel A 
13 07 02* gA Benzin A 
13 07 03* gA andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) A 
13 08  Ölabfälle a. n. g.:  
13 08 01* gA Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern A 
13 08 02* gA andere Emulsionen A 
13 08 99* gA Abfälle a. n. g. A 
    
14  ABFÄLLE AUS ORGANISCHEN LÖSEMITTELN, KÜHLMITTELN UND TREIBGASEN (AUSSER 07 und 

08) ; 
 

14 06  Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen:  
14 06 01* gA Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW A 
14 06 02* gA andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische A 
14 06 03* gA andere Lösemittel und Lösemittelgemische A 
14 06 04* gA Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten A 
14 06 05* gA Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten A 
    
15  VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZ-

KLEIDUNG (a. n. g.) ; 
 

15 01  Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle):  
15 01 01  Verpackungen aus Papier und Pappe E ( A ) 
15 01 02  Verpackungen aus Kunststoff E ( A ) 

15 01 03  Verpackungen aus Holz E ( A ) 

15 01 04  Verpackungen aus Metall E ( A ) 

15 01 05  Verbundverpackungen E ( A ) 

15 01 06  gemischte Verpackungen E ( A ) 

15 01 07  Verpackungen aus Glas E ( A ) 

15 01 09  Verpackungen aus Textilien E ( A ) 

15 01 10* gA Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind A 

15 01 11* gA Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich 
geleerter Druckbehältnisse 

A 

15 02  Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung:  
15 02 02* gA Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
A 

15 02 03  Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 
02 
 fallen 

A 

                                                 
( A )  Soweit diese Abfälle unter die Verpackungsverordnung (VerpackV) fallen,  

besteht die Entsorgungspflicht des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers Landkreis Diepholz nur nach Maßgabe der in der 
AES gem. § 15 Abs. 3 Satz 1 KrW-/ AbfG getroffenen Regelungen über den Entsorgungsausschluss/die Entsorgungspflicht von 
Verpackungsabfällen nach der VerpackV; ansonsten sind sie von der Entsorgungspflicht vollständig ausgeschlossen.  
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16  ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND;  
16 01  Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der 

Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08): 
 

16 01 03  Altreifen A 
16 01 04* gA Altfahrzeuge A ( B ) 
16 01 06  Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten A ( B ) 
16 01 07* gA Ölfilter A 
16 01 08* gA quecksilberhaltige Bestandteile A 
16 01 09* gA Bestandteile, die PCB enthalten A 
16 01 10* gA explosive Bauteile (z.B. aus Airbags) A 
16 01 11* gA asbesthaltige Bremsbeläge A 
16 01 12  Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen E 
16 01 13* gA Bremsflüssigkeiten A 
16 01 14* gA Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten A 
16 01 15  Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen A 
16 01 16  Flüssiggasbehälter A 
16 01 17  Eisenmetalle A 
16 01 18  Nichteisenmetalle A 
16 01 19  Kunststoffe A 
16 01 20  Glas E 
16 01 21* gA gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen A 
16 01 22  Bauteile a.n.g. A 
16 01 99  Abfälle a. n. g A 
16 02  Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten:  
16 02 09* gA Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten A 
16 02 10* gA gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 

02 09 fallen 
A 

16 02 11* gA gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten A 
16 02 12* gA gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten E 
16 02 13* gA gefährliche Bestandteile( 2 ) enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 

16 02 12 fallen 
A 

16 02 14  gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen A 
16 02 15* gA aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile A 
16 02 16  aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen A 
16 03  Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse:  
16 03 03* gA anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
16 03 04  anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03 fallen E 
16 03 05* gA organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
16 03 06  organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen A 
16 04  Explosivabfälle:  
16 04 01* gA Munition A 
16 04 02* gA Feuerwerkskörperabfälle A 
16 04 03* gA andere Explosivabfälle A 
16 05  Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien:  
16 05 04* gA gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) A 
16 05 05  Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen A 
    

                                                 
 

( B )  Ausgeschlossen sind Altfahrzeuge, die nicht unter § 15 Abs. 4 KrW-/AbfG fallen. Falls sie aus privaten Haushaltungen stammen, 
jedoch nur, wenn sie Altfahrzeuge im Sinne der Altfahrzeug-Verordnung (AltfahrzeugV) sind und für sie eine Überlassungs- oder 
Rücknahmepflicht besteht – soweit und solange die entsprechenden Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen –. 
Hinsichtlich der Kraftfahrzeuge nach §15 Abs. 4 KrW-/AbfG bleibt §3 Abs. 2 AltfahrzeugV unberührt. 

 
(
 
2
 
)
 Gefährliche Bestandteile elektrischer und elektronischer Geräte umfassen z.B. Akkumulatoren und unter 16 06 aufgeführte und als 

gefährlich eingestufte Batterien, Quecksilberschalter, Glas aus Kathodenstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas. 
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16 05 06* gA Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische 

von Laborchemikalien 
A 

16 05 07* gA gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten A 
16 05 08* gA gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten A 
16 05 09  gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen A 
16 06  Batterien und Akkumulatoren:  
16 06 01* gA Bleibatterien  A 
16 06 02* gA Ni-Cd-Batterien A 
16 06 03* gA Quecksilber enthaltende Batterien A 

16 06 04  Alkalibatterien (außer 16 06 03) A 

16 06 05  andere Batterien und Akkumulatoren A 

16 06 06* gA getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren A 
16 07  Abfälle aus der Reinigung von Transport- und Lagertanks und Fässern (außer 05 und 13):  
16 07 08* gA ölhaltige Abfälle A 
16 07 09* gA Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten A 
16 07 99  Abfälle a. n. g. A 
16 08  Gebrauchte Katalysatoren:  
16 08 01  gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten 

(außer 16 08 07) 
A 

16 08 02* gA gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle( 3 ) oder deren Verbindungen enthalten A 
16 08 03  gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten, a. n. g. A 
16 08 04  gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07) A 
16 08 05* gA gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten A 
16 08 06* gA gebrauchte Flüssigkeiten, die als Katalysatoren verwendet wurden A 
16 08 07* gA gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind A 
16 09  Oxidierende Stoffe:  
16 09 01* gA Permanganate, z.B. Kaliumpermanganat A 
16 09 02* gA Chromate, z.B. Kaliumchromat, Kalium- oder Natriumdichromat A 
16 09 03* gA Peroxide, z.B. Wasserstoffperoxid A 
16 09 04* gA oxidierende Stoffe a. n. g. A 
16 10  Wässrige flüssige Abfälle zur externen Behandlung:  
16 10 01* gA wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
16 10 02  wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen A 
16 10 03* gA wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten A 
16 10 04  wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 fallen A 
16 11  Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien:  
16 11 01* gA Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen, die gefährli-

che Stoffe enthalten 
A 

16 11 02  Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit Ausnah-
me derjenigen, die unter 16 11 01 fallen 

E 

16 11 03* gA andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

A 

16 11 04  Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 11 03 fallen 

E 

16 11 05* gA Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

A 

16 11 06  Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 11 05 fallen 

E 

                                                 
( 3 )  Übergangsmetalle im Sinne dieses Eintrages sind: Scandium, Vanadium, Mangan, Kobalt, Kupfer, Yttrium, Niob, Hafnium, Wolfram, 

Titan, Chrom, Eisen, Nickel, Zink, Zirkonium, Molybdän und Tantal. Diese Metalle und ihre Verbindungen werden als gefährlich be-
trachtet, wenn sie als gefährliche Stoffe eingestuft wurden. Somit entscheidet die Einstufung als gefährliche Stoffe darüber, welche 
Übergangsmetalle und übergangsmetallhaltigen Verbindungen gefährlich sind. 
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17  BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDOR-

TEN) ; 
 

17 01  Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik:  
17 01 01  Beton E 
17 01 02  Ziegel E 
17 01 03  Fliesen, Ziegel und Keramik E 
17 01 06* gA Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe 

enthalten 
J 

17 01 07  Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen E ( E ) 
17 02  Holz, Glas und Kunststoff:  
17 02 01  Holz E 
17 02 02  Glas E 
17 02 03  Kunststoff A 
17 02 04* gA Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind J 
17 03  Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte:  
17 03 01* gA kohlenteerhaltige Bitumengemische J 
17 03 02  Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen E 
17 03 03* gA Kohlenteer und teerhaltige Produkte A 
17 04  Metalle (einschließlich Legierungen):  
17 04 01  Kupfer, Bronze, Messing E 
17 04 02  Aluminium E 
17 04 03  Blei E 
17 04 04  Zink E 
17 04 05  Eisen und Stahl E 
17 04 06  Zinn E 
17 04 07  gemischte Metalle E 
17 04 09* gA Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind A 
17 04 10* gA Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten A 
17 04 11  Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen E 
17 05  Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut:  
17 05 03* gA Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten J 
17 05 04  Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen E ( E ) 
17 05 05* gA Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält J 
17 05 06  Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt E 
17 05 07* gA Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält J 
17 05 08  Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt E 
17 06  Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe:  
17 06 01* gA Dämmmaterial, das Asbest enthält E 
17 06 03* gA anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält J 
17 06 04  Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt E 
17 06 05* gA asbesthaltige Baustoffe E 
17 08  Baustoffe auf Gipsbasis:  
17 08 01* gA Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind J 
17 08 02  Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen E 
17 09  Sonstige Bau- und Abbruchabfälle:  
17 09 01* gA Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten A 
17 09 02* gA Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge 

auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) 
A 

17 09 03* gA sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten J 
17 09 04  gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 

fallen 
E 

18  ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER TIERÄRZTLICHEN VERSORGUNG UND FOR-
SCHUNG (OHNE KÜCHEN- UND RESTAURANTABFÄLLE, DIE NICHT AUS DER UNMITTELBAREN 
KRANKENPFLEGE STAMMEN); 

 

    

                                                 
( E )  Entsorgungspflicht des Landkreises auch für Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen; keine Entsorgungspflicht der AWG 
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KAPITEL; 
Gruppe: 

 KAPITELBEZEICHNUNG; 
Gruppenbezeichnung: 

 

Abfallschlüssel 
(nach AVV) 

 Abfallbezeichnung 
 
(nach AVV) 

Entsorgung: 

    
18 01  Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Men-

schen: 
 

18 01 01  spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) A 
18 01 02  Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (außer 18 01 03) A 
18 01 03* gA Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen 

gestellt werden 
A 

18 01 04  Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderun-
gen gestellt werden (z.B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) 

E 

18 01 06* gA Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten A 
18 01 07  Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen A 
18 01 08* gA zytotoxische und zytostatische Arzneimittel A 
18 01 09  Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen A 
18 01 10* gA Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin A 
18 02  Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren:  
18 02 01  spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen A 
18 02 02* gA Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen 

gestellt werden 
A 

18 02 03  Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besondere Anforderun-
gen gestellt werden 

E 

18 02 05* gA Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten A 
18 02 06  Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen A 
18 02 07* gA zytotoxische und zytostatische Arzneimittel A 
18 02 08  Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen A 
    
19  ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, ÖFFENTLICHEN ABWASSERBEHANDLUNGS-

ANLAGEN SOWIE DER AUFBEREITUNG VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH UND 
WASSER FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE; 

 

19 01  Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen:  
19 01 02  Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt E 
19 01 05* gA Filterkuchen aus der Abgasbehandlung A 
19 01 06* gA wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle A 
19 01 07* gA feste Abfälle aus der Abgasbehandlung A 
19 01 10* gA gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung A 
19 01 11* gA Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten A 
19 01 12  Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen E ( E ) 
19 01 13* gA Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält A 
19 01 14  Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt E 
19 01 15* gA Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält A 
19 01 16  Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt E 
19 01 17* gA Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
19 01 18  Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen E 
19 01 19  Sande aus der Wirbelschichtfeuerung E 
19 01 99  Abfälle a.n.g. A 
19 02  Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (einschließlich Dechro-

matisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation): 
 

19 02 03  vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen E 
19 02 04* gA vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten A 
19 02 05* gA Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
19 02 06  Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen E 
19 02 07* gA Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen A 
19 02 08* gA flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
19 02 09* gA feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
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KAPITEL; 
Gruppe: 

 KAPITELBEZEICHNUNG; 
Gruppenbezeichnung: 

 

Abfallschlüssel 
(nach AVV) 

 Abfallbezeichnung 
 
(nach AVV) 

Entsorgung: 

    
19 02 10  brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen A 
19 02 11* gA sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten A 
19 02 99  Abfälle a. n. g. A 
19 03  Stabilisierte und verfestigte Abfälle( 4 ):  
19 03 04* gA als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte( 5 ) Abfälle A 
19 03 05  stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen E 
19 03 06* gA als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle A 
19 03 07  verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen E 
19 04  Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung:  
19 04 01  verglaste Abfälle E 
19 04 02* gA Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung A 
    
19 04 03* gA nicht verglaste Festphase A 
19 04 04  wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern A 
19 05  Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen:  
19 05 01  nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen A 
19 05 02  nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen A 
19 05 03  nicht spezifikationsgerechter Kompost A 
19 05 99  Abfälle a. n. g. A ( F ) 
    
19 06  Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen:  
19 06 03  Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen A 
19 06 04  Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen A 

19 06 05  Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen A 
19 06 06  Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen A 
19 06 99  Abfälle a. n. g. A 
19 07  Deponiesickerwasser:  
19 07 02* gA Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält A ( D ) 
19 07 03  Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt A ( D ) 
19 08  Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.:  
19 08 01  Sieb- und Rechenrückstände A 
19 08 02  Sandfangrückstände E 
19 08 05  Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser A 
19 08 06* gA gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze A 
19 08 07* gA Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern A 
19 08 08* gA schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen A 
19 08 09  Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten A 
19 08 10* gA Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen A 
19 08 11* gA Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten A 
19 08 12  Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 08 11 fallen 
A 

 
 
 
 

                                                 
( 4 )

  Stabilisierungsprozesse ändern die Gefährlichkeit der Bestandteile des Abfalls und wandeln somit gefährlichen Abfall in nicht ge-
fährlichen Abfall um. Verfestigungsprozesse ändern die physikalische Beschaffenheit des Abfalls (z.B. flüssig in fest) durch die 
Verwendung von Zusatzstoffen, ohne die chemischen Eigenschaften zu berühren. 

 
( 5 )  Ein Abfall gilt als teilweise stabilisiert, wenn nach erfolgtem Stabilisierungsprozess kurz-, mittel- oder langfristig gefährliche Inhalts-

stoffe, die nicht vollständig in nicht gefährliche Inhaltsstoffe umgewandelt wurden, in die Umwelt abgegeben werden könnten. 
 

( F ) 
 Ein Ausschluss dieser Abfallart erfolgt nicht bei sonstigen Abfällen (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 

Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen soweit der Abfall bei den vom öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger Landkreis Diepholz genutzten Anlagen der AWG anfällt. 

 
D )  Ein Ausschluss dieser Abfallart erfolgt nicht, soweit der Abfall bei eigenen Deponien des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 

Landkreis Diepholz bzw. bei den vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger Landkreis Diepholz genutzten Deponien der AWG an-
fällt. 
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KAPITEL; 
Gruppe: 

 KAPITELBEZEICHNUNG; 
Gruppenbezeichnung: 

 

Abfallschlüssel 
(nach AVV) 

 Abfallbezeichnung 
 
(nach AVV) 

Entsorgung: 

    
19 08 13* gA Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser enthalten A 
19 08 14  Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 

19 08 13 fallen 
A 

19 08 99  Abfälle a. n. g. A 
    
19 09  Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauch-

wasser: 
 

19 09 01  feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände A 
19 09 02  Schlämme aus der Wasserklärung E 
19 09 03  Schlämme aus der Dekarbonatisierung E 
19 09 04  gebrauchte Aktivkohle E 
19 09 05  gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze A 
19 09 06  Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern A 
19 09 99  Abfälle a. n. g. A 
19 10  Abfälle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abfällen:  
19 10 01  Eisen und Stahlabfälle E 
19 10 02  NE-Metall-Abfälle E 
19 10 03* gA Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten A 
19 10 04  Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen A 
19 10 05* gA andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten A 
19 10 06  andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen E 
19 11  Abfälle aus der Altölaufbereitung:  
19 11 01* gA gebrauchte Filtertone A 
19 11 02* gA Säureteere A 
19 11 03* gA wässrige flüssige Abfälle A 
19 11 04* gA Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen A 
19 11 05* gA Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten A 
19 11 06  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 

fallen 
A 

19 11 07* gA Abfälle aus der Abgasreinigung A 
19 11 99  Abfälle a. n. g. A 
19 12  Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, 

Pelletieren) a. n. g.: 
 

19 12 01  Papier und Pappe A 
19 12 02  Eisenmetalle E 
19 12 03  Nichteisenmetalle E 
19 12 04  Kunststoff und Gummi A 
19 12 05  Glas E 
19 12 06* gA Holz, das gefährliche Stoffe enthält A 
19 12 07  Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt E 
19 12 08  Textilien A 
19 12 09  Mineralien (z.B. Sand, Steine) E 
19 12 10  brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) A 
19 12 11* gA sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die 

gefährliche Stoffe enthalten 
A 

19 12 12  sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

A 

19 13  Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser:  
19 13 01* gA feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten A 
19 13 02  feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen E 
19 13 03* gA Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten A 
19 13 04  Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen E 
19 13 05* gA Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten A 
19 13 06  Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen E 
19 13 07* gA wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
A 

19 13 08  wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 13 07 fallen 

A 

    



 

 

KAPITEL; 
Gruppe: 

 KAPITELBEZEICHNUNG; 
Gruppenbezeichnung: 

 

Abfallschlüssel 
(nach AVV) 

 Abfallbezeichnung 
 
(nach AVV) 

Entsorgung: 

    
20  SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE 

ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER 
FRAKTIONEN; 

 

20 01  Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01):  
20 01 01  Papier und Pappe E 
20 01 02  Glas E 
20 01 08  biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle E 
20 01 10  Bekleidung E 
20 01 11  Textilien E 
20 01 13* gA Lösemittel E 
20 01 14* gA Säuren E 
20 01 15* gA Laugen E 
20 01 17* gA Fotochemikalien E 
20 01 19* gA Pestizide E 
20 01 21* gA Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle E 
20 01 23* gA gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten E 
20 01 25  Speiseöle und -fette E 
20 01 26* gA Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen E 
20 01 27* gA Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten E 
20 01 28  Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen E 
20 01 29* gA Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten E 
20 01 30  Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen E 
20 01 31* gA zytotoxische und zytostatische Arzneimittel A 
20 01 32  Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen E 
20 01 33* gA Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien 

und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten 
A 

20 01 34  Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen A 
20 01 35* gA gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile( 6 ) enthalten, mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen 
E 

20 01 36  gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 
20 01 35 fallen 

E 

20 01 37* gA Holz, das gefährliche Stoffe enthält E 
20 01 38  Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt E 

 
20 01 39  Kunststoffe E 
20 01 40  Metalle E 
20 01 41  Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen E 
20 01 99  sonstige Fraktionen a. n. g. E 
20 02  Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle):  
20 02 01  biologisch abbaubare Abfälle E 
20 02 02  Boden und Steine E 
20 02 03  andere nicht biologisch abbaubare Abfälle E 
20 03  Andere Siedlungsabfälle E 
20 03 01  Gemischte Siedlungsabfälle E 
20 03 02  Marktabfälle E 
20 03 03  Straßenkehricht E 
20 03 04  Fäkalschlamm A 
20 03 06  Abfälle aus der Kanalreinigung E 
20 03 07  Sperrmüll E 
20 03 99  Siedlungsabfälle a. n. g. E 
    
 

 
 

                                                 
( 6 )  Gefährliche Bauteile elektrischer und elektronischer Geräte umfassen z.B. unter 16 06 aufgeführte und als gefährlich eingestufte 

Akkumulatoren und Batterien, Quecksilberschalter, Glas aus Kathodenstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas.“ 
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Kirchenkreisamt Diepholz 
 

4. Änderung der Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Lemförde in 49448 Lemförde 

 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABL. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand in seiner Sitzung am 11. 
Juni 2013 folgende 4. Änderung der Friedhofsordnung vom 28. August 1987 beschlossen: 
 

§ 1 
1.) Die 1. Änderung vom 07.06.2005 (Einrichtung von Rasenreihengräbern) sowie die 2. 

Änderung vom 09.06.2008 (Konkretisierung der 1. Änderung) der Friedhofsordnung 
vom 28.08.1987 werden aufgehoben. 

 
2.) § 11, Absatz 1 wird wie folgt ergänzt:  

 
 e) Rasenreihengrabstätten 
 f)  Rasenurnenreihengrabstätten 
 g) Einzelgrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen 
 h) Partnergrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen 
 i)  Einzelgrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen 
 j)  Partnergrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen 
 k) Rasenpartnergrabstätten für Sargbestattungen 
 

3.) § 11, Abs. 6 wird wie folgt ergänzt: 
 
 a) für Särge 
 in Rasenreihengrabstätten: Länge: 2,50m; Breite: 1,20m 
 
 b) für Urnen 
 in Rasenurnenreihengrabstätten: Länge: 0,75m; Breite: 0,75m 
 

4.) § 12 a „Gemeinschaftsgrabanlagen“ wird mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
 
(1) Einzelgrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen 

 
1. Auf dem Friedhof stehen gesondert ausgewiesene Urnengemeinschaftsanlagen verschiede-

ner Art zur Verfügung. 
2. Einzelgrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen werden der Reihe nach belegt und erst im 

Todesfall für die Dauer der Ruhefrist zur Beisetzung einer Urne vergeben. Eine Verlängerung 
des Nutzungsrechtes ist ausgeschlossen. 

3. An Einzelgrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen werden keine Gestaltungsrechte - gleich 
welcher Art - vergeben. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, 
Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck ist auf Ein-
zelgrabstätten nicht gestattet. Der Vor- und Zuname sowie das Geburts- und Sterbejahr des 
Verstorbenen werden von der Friedhofsverwaltung an der Grabstätte angebracht. 

4. Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Urnengemeinschaftsanlagen erfolgt 
ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung. 

 
(2) Partnergrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen 

 
1. Partnergrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen stehen in einer gesondert ausgewiesenen 

Gemeinschaftsanlage zur Verfügung. 
2. Partnergrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen werden im Todesfall für die Dauer der Ru-

hefrist vergeben und können mit zwei Urnen belegt werden.  
3. Bei der zweiten Bestattung ist eine Verlängerung des Nutzungsrechts gem. § 13 Abs. 2 Satz 3 

bis zum Ablauf der Ruhefrist erforderlich. Eine Verlängerung der Nutzungszeit über die Ruhe-
frist der zweiten Bestattung hinaus ist nicht möglich. Läuft die Ruhezeit nach der ersten Be-
stattung ab, ohne dass die zweite Bestattung durchgeführt wurde, kann das Nutzungsrecht an 
der Partnergrabstätte bis zum Zeitpunkt der zweiten Bestattung verlängert werden.  
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4. An Partnergrabstätten werden keine Gestaltungsrechte - gleich welcher Art - vergeben. Die 
Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen 
oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck ist auf Partnergrabstätten nicht gestat-
tet. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen werden von 
der Friedhofsverwaltung am gemeinschaftlichen Grabmal angebracht. 

5. Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Gemeinschaftsanlage einschließlich 
der Partnergrabstätten erfolgt ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung 

6. Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Wahlgrabstätten auch für Partnergrabstätten für Urnenbestattungen. 

 
(3) Einzelgrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen 

 
1. Auf dem Friedhof stehen gesondert ausgewiesene Sarggemeinschaftsanlagen verschiedener 

Art zur Verfügung. 
2. Einzelgrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen werden der Reihe nach belegt und erst im 

Todesfall für die Dauer der Ruhefrist zur Beisetzung eines Sarges vergeben. Eine Verlänge-
rung des Nutzungsrechtes ist ausgeschlossen. 

3. An Einzelgrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen werden keine Gestaltungsrechte - gleich 
welcher Art - vergeben. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, 
Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck ist auf Ein-
zelgrabstätten nicht gestattet. Der Vor- und Zuname sowie das Geburts- und Sterbejahr des 
Verstorbenen werden von der Friedhofsverwaltung an der Grabstätte angebracht. 

4. Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Sarggemeinschaftsanlagen erfolgt 
ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung. 

 
(4) Partnergrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen 

 
1. Partnergrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen stehen in einer gesondert ausgewiesenen 

Gemeinschaftsanlage zur Verfügung. 
2. Partnergrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen werden im Todesfall für die Dauer der Ruhe-

frist vergeben und können mit zwei Särgen belegt werden.  
3. Bei der zweiten Bestattung ist eine Verlängerung des Nutzungsrechts gem. § 13 Abs. 2 Satz 3 

bis zum Ablauf der Ruhefrist erforderlich. Eine Verlängerung der Nutzungszeit über die Ruhe-
frist der zweiten Bestattung hinaus ist nicht möglich. Läuft die Ruhezeit nach der ersten Be-
stattung ab, ohne dass die zweite Bestattung durchgeführt wurde, kann das Nutzungsrecht an 
der Partnergrabstätte bis zum Zeitpunkt der zweiten Bestattung verlängert werden.  

4. An Partnergrabstätten werden keine Gestaltungsrechte - gleich welcher Art - vergeben. Die 
Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen 
oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck ist auf Partnergrabstätten nicht gestat-
tet. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen werden von 
der Friedhofsverwaltung am gemeinschaftlichen Grabmal angebracht. 

5. Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Gemeinschaftsanlage einschließlich 
der Partnergrabstätten erfolgt ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung 

6. Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Wahlgrabstätten auch für Partnergrabstätten für Sargbestattungen. 

 
(5) Rasenpartnergrabstätten für Sargbestattungen 

 
1. Rasenpartnergrabstätten für Sargbestattungen stehen in einer gesondert ausgewiesenen An-

lage zur Verfügung. 
2. Rasenpartnergrabstätten für Sargbestattungen werden im Todesfall für die Dauer der Ruhe-

frist vergeben und können mit zwei Särgen belegt werden. 
3. Bei der zweiten Bestattung ist eine Verlängerung des Nutzungsrechts der gesamten Grabstät-

te gem. § 13 Abs. 2 Satz 3 bis zum Ablauf der Ruhefrist erforderlich. Eine Verlängerung der 
Nutzungszeit über die Ruhefrist der zweiten Bestattung hinaus ist nicht möglich. Läuft die Ru-
hezeit nach der ersten Bestattung ab, ohne dass die zweite Bestattung durchgeführt wurde, 
kann das Nutzungsrecht an der Partnergrabstätte bis zum Zeitpunkt der zweiten Bestattung 
verlängert werden.  

4. Die Bestimmungen des § 12 a Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 
5. Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 

Rasenreihengrabstätten auch für Rasenpartnergrabstätten für Sargbestattungen. 
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5.) § 12 b „Rasengrabstätten“ wird mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
 
(1) Rasenreihengrabstätten  

 
1. Rasenreihengrabstätten sind Grabstellen in einem vom Kirchenvorstand festgelegten Grab-

feld. Sie werden der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist zur 
Beisetzung einer Leiche oder einer Asche vergeben.  

2. Für Rasenreihengrabstätten gelten besondere Gestaltungsvorschriften (§ 12 b, Abs. 3). 
3. Soweit sich aus dieser Friedhofsordnung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 

für Reihengrabstätten auch für Rasenreihengrabstätten. 
 

(2) Rasenurnenreihengrabstätten 
 

1. Rasenurnenreihengrabstätten sind Grabstellen in einem vom Kirchenvorstand festgelegten 
Grabfeld. Sie werden der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist 
zur Beisetzung einer Asche vergeben. In einer Rasenurnenreihengrabstätte kann nur eine 
Asche beigesetzt werden. 

2. Für Rasenurnenreihengrabstätten gelten besondere Gestaltungsvorschriften (§ 12 b, Abs. 3). 
3. Soweit sich aus dieser Friedhofsordnung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 

für Reihengrabstätten auch für Rasenurnenreihengrabstätten. 
 

(3) Für Grabfelder, die für Rasenreihengrabstätten und Rasenurnenreihengrabstätten ausgewie-
sen sind, gelten folgende Vorschriften:  

 
1. Bei Rasenreihengrabstätten und Rasenurnenreihengrabstätten sind im gesamten Gräberfeld 

grundsätzlich einheitlich pro Grabstelle bruchsichere Grabplatten aus rötlichem Himalaya 
Granit in einer Größe von 40 x 30 cm  und einer Stärke von mindestens 8 cm vorgeschrieben, 
auf denen der Name und Vorname des/der Verstorbenen sowie mindestens das Geburts- und 
Sterbejahr ausschließlich in der Schriftart Stein I DB (gestrahlt) einzugravieren sind.  

 
2. Die Grabplatten müssen oberflächenbündig in die Rasenfläche eingelassen werden. Alle 

Maßnahmen hierzu sind innerhalb der auch für alle übrigen Grabstätten geltenden Fristen von 
den Nutzungsberechtigten zu veranlassen und die Kosten dafür zu tragen.  

 
3. Die Prüfung der Errichtung und der Gestaltung der Grabplatten ist mit der Nutzungsgebühr 

abgedeckt. Auf die Rasenfläche dürfen (außer anlässlich der Bestattung) keine Kränze, Ge-
stecke, Blumengebinde, Blumenschalen etc. gelegt werden. Hierfür steht für das gesamt 
Grabfeld eine entsprechend gekennzeichnete Fläche zur Verfügung.  

 
4. Die Rasenpflege wird vom Friedhofsträger übernommen. 

 
§ 2 

Schlussvorschriften 
Die Änderung der Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lemförde, den 11.06.2013 
Der Kirchenvorstand 
gez. Unterschriften 
Siegel 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66, Abs. 1, Nr.5, Abs. 2 und 5 
der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Diepholz, den 12. August 2013 
Der Kirchenkreisvorstand 
gez. Unterschriften 
Siegel 
 
Diese 2. Änderung der Friedhofsordnung liegt in der Zeit vom 02.09.2013 bis zum 02.10.2013 bei der 
Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 10, zur Ein-
sichtnahme aus. 
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Sie tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Nach Inkrafttreten kann die Fried-
hofsordnung weiterhin im Pfarramt der Ev.-luth. Kirchengemeinde Pastorenstraße 9 a, 49448 Lemför-
de eingesehen werden. 
 
Diepholz, den 19.08.2013 
Kirchenkreisamt Diepholz 
Im Auftrag 
Gresel 
 
 

2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Lemförde in 49448 Lemförde 

 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABL. 1974 S. 1) und § 25 der Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Lemförde hat der Kirchenvorstand in seiner Sitzung am 11. Juni 2013 fol-
gende 2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Die Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Lemförde vom 
21. März 2002 wird wie folgt geändert: 
 
Die Friedhofsgebührenordnung wird in § 6, Abs. 1 wie folgt geändert und ergänzt: 
 
1. a) Rasenreihengrabstätte einschließlich der Rasenpflege 
        für 30 Jahre (inkl. der Friedhofsunterhaltungsgebühr)           1.445,00 EUR 
 
3. a) Rasenurnenreihengrabstätte einschließlich der Rasenpflege 
        für 30 Jahre (inkl. der Friedhofsunterhaltungsgebühr)              895,00 EUR 
 
5. Bestattung in Gemeinschaftsanlagen (inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühren) 
 
a) Urnengemeinschaftsanlage 
 

Einzelgrab   1.300,00 EUR 
 
Partnergrab   2.400,00 EUR 
Verlängerung            60,00 EUR je Jahr der Verlängerung 

 
b) Sarggemeinschaftsanlage 
 

Partnergrab   4.350,00 EUR 
Verlängerung         120,00 EUR je Jahr der Verlängerung 
 

c) Rasenpartnergräber  
 
 für Särge   3.100,00 EUR 

Verlängerung             80,00 EUR je Jahr der Verlängerung 
 

§ 2 
Schlussvorschriften 

Die Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am 
Tage nach Ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lemförde, den 11.06.2013 
Der Kirchenvorstand 
gez. Unterschriften 
Siegel 
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Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66, Abs. 1, Nr.5, 
Abs. 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Diepholz, den 12. August 2013 
Der Kirchenkreisvorstand 
gez. Unterschriften 
Siegel 
 
Diese 2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung liegt in der Zeit vom 02.09.2013 bis zum 
02.10.2013 bei der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, 
Zimmer 10, zur Einsichtnahme aus. 
 
Sie tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Nach Inkrafttreten kann die Fried-
hofsgebührenordnung weiterhin im Pfarramt der Ev.-luth. Kirchengemeinde Pastorenstraße 9 a, 
49448 Lemförde eingesehen werden. 
 
Diepholz, den 19.08.2013 
Kirchenkreisamt Diepholz 
Im Auftrag 
Gresel 
 
 
 


